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Abstract

Die vorliegende Arbeit analysiert die optimale Struktur einer effizienzorientierten
Erbschaftsteuer. Als Alternative zu vielen existierenden distibutiv ausgerichteten
Analysen, werden hier mögliche Ausweichreaktionen der Erblasser untersucht, die
im Zuge der Maximierung der sozialen Wohlfahrt einer Gesellschaft minimiert wer-
den müssen. Dazu werden zunächst verschiedene Vererbungsmotive vorgestellt, die
die jeweiligen Verhaltensweisen der Individuen determinieren. Eine verstärkte Orien-
tierung der Erbschaftsteuererhebung an diesen Motiven kann Ineffizienzen deutlich
vermindern. Die abschließende Darstellung des deutschen Erbschaftsteuersystems
soll Anhaltspunkte liefern, die theoretischen Erkenntnisse in der Praxis umzusetzen.
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1 Einleitung

Die Besteuerung von Hinterlassenschaften bietet immer wieder Anlass zu Diskussio-
nen, obgleich ihre Bedeutung für den Staatshaushalt in der Regel äußert gering ist.
So entsprechen die jährlichen Erbschaftsteuereinnahmen von etwa 3 Mrd. Euro in
Deutschland nicht einmal einem Prozent der gesamten Staatseinkünfte. Auch an der
gesamten Erbschaftsmenge, die jährlich bei etwa 130 Mrd. Euro liegt , trägt dieser
Betrag keinen bedeutenden Anteil.2

Seit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts3 im Januar 2007, welches das deut-
sche Erbschaftsteuerrecht gemäß des Gleichheitsgrundsatzes aus Art. 3 GG für nicht
verfassungskonform erklärte und die Regierung zu einem neuen Gesetzesvorschlag
aufrief, ist die Debatte über die Rechtfertigung und Ausgestaltung einer Steuer auf
Vermögenstransfers erneut entfacht. Doch wie kommt es, dass eine Steuer, die aus
Aspekten der Staatsfinanzierung eine untergeordnete Rolle spielt, in der öffentlichen
Diskussion die Gemüter derart polarisiert?

In der Gesellschaft ist die Bewertung der Erbschaftsteuer meist ein gruppenspe-
zifischer, an sozialen Normen ausgerichteter Entschluss, der über Akzeptanz oder
Ablehnung entscheidet. So wird die Besteuerung von Vermögenstransfers von ihren
Befürwortern als Ausdruck sozialer Gerechtigkeit empfunden, der die Angleichung
der Einkommensverteilung in der Gesellschaft ermögliche und somit die Chancen-
gleichheit der Erbengeneration erhöhe. Ihre Gegner sehen in ihr jedoch eine Strafe
für jene, die durch uneigennütziges Sparen und Konsumverzicht den Nachkommen
ein Erbe hinterlassen wollen. Die Erbschaftsteuer zerstöre den Anreiz Vermögen zu
bilden, erschwere damit die Fortführung von Familienunternehmen und lade zu ge-
zielten steuerplanerischen Aktivitäten ein. Damit benachteilige sie all jene Familien,
die vom Tod eines Familienmitglieds überrascht werden und so die Zeit zu steuer-
mindernden Gestaltungen des Erbes fehle.4

Aber auch unter Ökonomen gewinnt der Themenkomplex der Erbschaften, oder
allgemeiner der intergenerationellen Transfers, besonders aus zwei Gründen immer
mehr an Bedeutung. Seit einigen Jahren werden Steuern auf Vermögensübertragun-
gen zum einen verstärkt vor dem Hintergund der demographischen Entwicklung de-
battiert, da private Transfers zwischen den Generationen nützlich sein könnten, um
die wachsende Belastung der aktiven Bevölkerung vieler Industrienationen zu min-
dern.5 Zum anderen konzentrieren sich ökonomische Analysen der Erbschaftsteuer
auch auf die distributiven und allokativen Effekte intergenerationeller Vermögen-
stransfers. Dabei steht die Verteilungswirkung häufig im Fokus der Betrachtungen.

Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, die beiden letztgenannten Effekte und dabei
stärker gewichtet die allokativen Auswirkungen der Steuer auf Vermögensübertra-
gungen zu erfassen, um daraus die Grundlagen eines optimalen Erbschaftsteuersys-
tems zu entwickeln.

2 Berechnung des DIW Berlin, vgl. Schupp und Szydlik (2004, S.3).
3 Vgl. Bundesverfassungsgericht, Urteil (2007).
4 Für eine ausführliche Gegenüberstellung der Pro- und Contraargumente der Erbschaftsteuer
siehe Gale und Slemrod (2000, S. 1-4) und Donges et al. (2007, S. 9f.).

5 Dieser Aspekt wird hier vernachlässigt, jedoch ausführlich in Arbeiten von Lüth (2001) oder
Reil-Held (2002) behandelt.
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Kapitel 2 gibt zunächst eine Übersicht der in der Literatur vorherrschenden Mo-
delle intergenerationeller Vermögenstransfers, in deren Zentrum verschiedene Ver-
erbungsmotive stehen. Folgend werden in Kapitel 3 die positiven und normativen
Aspekte der Erbschaftsteuer betrachtet. Für die einzelnen Vererbungsmotive werden
optimale Besteuerungsformen entwickelt und eine Empfehlung für ein allgemeines,
aus effizienzorientierten Betrachtung, optimales Erbschaftsteuersystems ermittelt.
In Kapitel 4 wird abschließend in einem deskriptiven Ansatz die aktuelle Ausgestal-
tung der Erbschaftsteuer in Deutschland und im internationalen Kontext skizziert
und verglichen. Dabei soll das deutsche Erbschaftsteuerrecht hinsichtlich der zuvor
entwickelten Effizienzkriterien untersucht werden. Es zeigt sich, dass eine radikale
Abschaffung der Besteuerung von Hinterlassenschaften selbst aus effizienzorientier-
ter Sicht nicht zwangsläufig die optimale Lösung ist. Jedoch bedarf es einer weitaus
stärkeren Berücksichtigung steuerplanerischer Aktivitäten um Ineffizienzen zu ver-
meiden.
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2 Motive privater Vermögenstransfers

Die vielfältigen Motive privater Vermögenstransfers zwischen den Generationen sind
aus ökonomischer Sicht von großer Bedeutung. Ihre Ausprägung und die spezi-
fischen Besonderheiten sind grundlegend, um darauf aufbauend die Besteuerung
intergenerationeller Vermögenstransfers analysieren zu können. Nach Masson und
Pestieau (1997) lassen sich die verschiedenen Vererbungsmotive in drei Gruppen
einteilen:

• Ungeplante Vererbungen sind nicht durch den Wunsch geprägt, den Nachkom-
men ein gewisses Vermögen zu hinterlassen. Sie rühren vielmehr daher, dass
das Vermögen aufgrund unvollkommener Kapitalmärkte und der Unsicherheit
über die eigene Lebensdauer nicht optimal angelegt und damit nicht vollstän-
dig konsumiert werden kann.

• Geplante, familiär orientierte Vererbungen verfolgen hingegen ein bestimmtes,
auf ihre Nachkommen bezogenes Erbschaftsinteresse. Dieses reicht von unei-
gennütziger Sorge um das Wohl der Kinder bis hin zur Nutzung der Hinter-
lassenschaft als strategisches Verhandlungsmittel, um von den Nachkommen
bestimmte Leistungen zu erhalten.

• Kapitalistische Vererbungen sind eine Form geplanter Transfers, aber aus-
schließlich ein Phänomen sehr reicher Haushalte. Sie richten ihr Vermögen
nicht mehr an Familienbelangen aus, sondern streben vielmehr den Erhalt des
Vermögens in Form von Stiftungen oder Unternehmensdynastien an.

Bereits zu Zeiten Keynes, Anfang der 1930er Jahre, als Studien über das nationale
Sparverhalten erstmals breites Interesse fanden, bildeten sich indirekt zwei grundle-
gende Motive heraus. Obwohl zunächst nicht betrachtet wurde, welche Beweggründe
Individuen dazu veranlassen, Vermögen zu bilden - sei es um Einkommen zu stei-
gern, Macht auszubauen oder für die Nachwelt zu sorgen - so erkannte man doch,
dass die Akkumulation von Kapital letztendlich zu einer Vererbung großer Teile
dieses Vermögens führt.6 So wird ein kapitalistisch geprägtes Sparmotiv erklärt, das
ausschließlich in wohlhabenden Bevölkerungsschichten anzutreffen ist und zur Erlan-
gung von Prestige, Macht und Kontrolle eingesetzt wird. Ein anderes Motiv wird den
finanziell schwächeren Bevölkerungsteilen zugeschrieben. Diese können ihre geringen
Ersparnisse lediglich dazu nutzen, ihr Leben im Ruhestand zu finanzieren und so
das Vermögen bis zum Lebensende sukzessive abzubauen. Der Lebenszyklustheorie
folgend werden dabei finanzielle Mittel aus Lebensabschnitten mit hohem Einkom-
men in solche mit geringem Einkommen übertragen, um ein möglichst konstantes
Konsumniveau beizubehalten. Hinterlassenschaften sind in diesem Falle, wenn sie
überhaupt entstehen, ungeplant und eher zufällig. Die Unterscheidung dieser beiden
Erbschaftsmotive ist gleichzeitig ein Zwei-Klassen-Modell mit den "ewigen Sparern"
der Oberschicht auf der einen und den reinen "Stundenlöhnern" der Arbeiterklasse
auf der anderen Seite.

6 Für einen historischen Abriss siehe Modigliani (1988, S. 1f.).
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Erst in den 1970er Jahren wurde durch die Untersuchungen der Familienökono-
mik dieses an Klassen orientierte Bild erneuert, indem man zusätzlich auch familiär
motivierte, geplante Transfermotive zwischen den Generationen erkannte und diese
in Modelle integrierte. Unter ihnen kristallisierten sich in der Literatur recht schnell
zwei Hauptmotive heraus - der Altruismus und das von Eigeninteressen genährte
Austauschmotiv.7

Die Vielzahl verschiedener Motive hat in den letzten Jahrzehnten zu einem Flick-
enteppich unterschiedlichster Erbschaftsmodelle geführt. Abbildung 2.1 gibt einen
Überblick über jene Vererbungsmotive, die sich in der aktuellen Literatur durch-
gesetzt haben und die im Folgenden behandelt werden sollen. Dazu nennt sie die
grundlegenden Quellen ihrer wissenschaftlichen Weiterentwicklung und gibt einen
kurzen Abriss zum Aufbau dieses Kapitels.

Abbildung 2.1: Überblick über die Vererbungsmotive
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Um die Eigenschaften der verschiedenen Motive genauer darzustellen, wird im Fol-
genden ein Zwei-Perioden-Modell überlappender Generationen eingeführt, das die
jeweiligen Unterschiede formal erläutern soll. Demnach leben identische Individuen
genau zwei Perioden, wobei sie in beiden Perioden konsumieren, aber lediglich in der
ersten arbeiten. Durch ihre Arbeit erzielen sie ein vom Arbeitseinsatz unabhängiges
Nettoeinkommen ωt, zu dem sie zusätzlich, ebenfalls in der ersten Periode, eine Erb-

7 Vgl. Arrondel und Masson (2006, S. 6ff.).
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schaft It erhalten. Die Individuen werden ihr gesamtes Vermögen für ihren Konsum
ct und ct+1 in beiden Perioden nutzen und den Rest als Erbschaft bt an ihre Nach-
kommen weitergeben. Für ihre Ersparnisse, die entweder für Konsum in der zweiten
Periode oder für Erbschaften eingesetzt werden, erhalten sie Nettozinsen in Höhe
von rt+1. Mit Ausnahme ungeplanter Hinterlassenschaften, stiftet es ihnen Nutzen,
Vermögen an zukünftige Generationen zu übertragen.8 In Periode t maximieren die
Individuen somit ihre Nutzenfunktion über beide Perioden

maxUt = u(ct, ct+1, bt), (2.1)

unter folgender Budgetbedingung:

ωt + It = ct +
ct+1 + bt
1 + rt+1

. (2.2)

Es gilt ∂u(·)/∂c > 0 und ∂u′(·)/∂c < 0, ebenso wie ∂u(·)/∂b > 0 und ∂u′(·)/∂b < 0.
Da sich die unterschiedlichen Vererbungsmotive in der jeweiligen Nutzenfunktion
der Individuen niederschlagen, sollen diese im Folgenden genauer analysiert werden.

2.1 Ungeplante Vererbung

Auch wenn nicht der Wunsch besteht, den Nachkommen ein gewisses Vermögen zu
hinterlassen, können verschiedene Gründe dazu führen, dass Individuen nicht in der
Lage sind, ihr erspartes Vermögen vollständig zu konsumieren.

Dies kann darin begründet sein, dass die Individuen, aufgrund unvollkommener
Kapitalmärkte, das während des Arbeitslebens gebildete Vermögen in Form regel-
mäßiger Rentenzahlungen nicht bis zum Lebensende anlegen können und dies viel-
fach auch gar nicht wollen. Sie fürchten nicht versicherbare Altersrisiken und treffen
daher Vorsorgeersparnisse, um sich auf unerwartet hohe Ausgaben, wie Krankheits-
kosten, vorzubereiten. Meist sind solche Ersparnisse aufgrund von Risikoaversion
vieler Individuen zu hoch, so dass sie im Todesfall zu unbeabsichtigten Erbschaften
führen.9
Eine weitere Ursache findet sich in der Tatsache, dass Unsicherheit über die ei-

gene Lebensdauer herrscht und Individuen den Konsum ihres ersparten Vermögens
nur unzureichend planen können. Dies führt dazu, dass sie ihre Vorsorgeersparnisse
weiter erhöhen. Würden sie sich bei ihrer Vermögensplanung lediglich an der durch-
schnittlichen Lebenserwartung orientieren, hätten sie bei Überschreitung des Durch-
schnittsalters jegliche Vermögensreserven aufgebraucht. Daher kommt es nicht nur
bei frühzeitigen Todesfällen, sondern bei Individuen jeden Lebensalters, auch bei
überdurchschnittlich alten Personen, zu ungeplanten Hinterlassenschaften. Ledig-
lich die Höhe des Nachlasses ist abhängig vom Lebensalter.10

Während in einem einfachen Lebenszyklusmodell angenommen wird, dass Perso-
nen im Ruhestand ihr angespartes Vermögen, welches am Ende ihrer aktiven Ar-

8 Vgl. Cremer und Pestieau (2006, S. 1112f.).
9 Vgl. Masson und Pestieau (1997, S. 60f.).

10 Vgl. Abel (1985, S. 778f.).
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beitszeit seinen Höchststand aufweist, kontinuierlich abbauen, zeigt Davies (1981),
dass die Unsicherheit über das Lebensalter zu einer Einschränkung des Konsums im
Ruhestand führt (Abbildung 2.2). Dieser Effekt nimmt mit steigendem Alter noch
zu, so dass der Vermögensbestand demnach deutlich weniger entspart wird, als im
herkömmlichen Lebenszyklusmodell angenommen.11

Abbildung 2.2: Das Lebenszyklusmodell

  EntsparenKonsum   Entsparen  EntsparenEntsparen

Ersparnis

t

Ursprüngliche Lebenszyklustheorie
Unsicherheit über die Lebenszeit Vermögen

Quelle: In Anlehnung an Sexauer (2005), S.2.

Zur formalen Darstellung ungeplanter Transfers wird der Gesamtnutzen der Erb-
lasser lediglich durch den eigenen Konsum determiniert. Einen Nutzen aus der Erb-
schaft selbst erzielen sie nicht. Um die Unsicherheit über die Lebensdauer in das
Modell einzubeziehen, wird im Folgenden davon ausgegangen, dass alle Individuen
mit Gewissheit in der ersten Periode leben, die Überlebenswahrscheinlichkeit bis
zum Ende der zweiten Periode hingegen 0 < θ < 1 beträgt. Somit ergibt sich für die
Nutzenfunktion des Erblassers:

Ut = u(ct) + θu(ct+1).

Die Eltern werden ihr Optimierungsproblem lösen, indem sie den Nutzen aus ihrem
Konsum in beiden Perioden maximieren. Als Budgetbedingungen ergeben sich:

ct = ωt − st,

ct+1 = st(1 + rt+1).

11 Vgl. Davies (1981, S. 561ff.).
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Dabei kennzeichnet st das für den Konsum in Periode zwei gesparte Vermögen. Als
Bedingung erster Ordnung erhält man:

∂u

∂ct
= θ

∂u

∂ct+1

(1 + rt+1).

Sei die Rendite auf das ersparte Kapital aus Vereinfachungsgründen rt+1 = 0, so
zeigt sich, dass Erblasser, die mit Sicherheit nur bis zum Ende der ersten Periode
leben (θ = 0), ihr Arbeitseinkommen vollständig konsumieren und kein Vermögen
bilden. Leben sie aber mit Gewissheit bis zum Ende der zweiten Periode (θ = 1),
wird er in der ersten nur eine Hälfte seines Einkommens konsumieren und die an-
dere für den zukünftigen Konsum aufsparen. Zwischen diesen Extremfällen ist eine
genaue Vermögensplanung nicht mehr möglich, so dass es durch die Bildung von
Vorsorgeersparnissen nahezu immer zu einer Erbschaft kommt, die sich dann gleich-
mäßig auf die Erben verteilen.

Mit steigender Überlebenswahrscheinlichkeit nehmen die Vorsorgeersparnisse ei-
nes Individuums zu, da das Risiko steigt, im Alter finanzielle Mittel zu benötigen.
Daher werden die Hinterlassenschaften von Personen mit höherer Lebenserwartung
bei vorzeitigem Tode entsprechend größer ausfallen. 12

2.2 Geplante Vererbung

Die Motive geplanter, familiärer Vermögenstransfers können in vier Kategorien -
den Altruismus, die Retrospektive, den Paternalismus und das strategische Aus-
tauschverhalten - unterschieden werden. Dabei ist der reine Altruismus, mit der
ausschließlichen Sorge der Eltern um ihre Kinder, das eine Extrem und die stra-
tegische Vererbung, als ein Handeln um Leistung und Gegenleistung eigennütziger
Eltern mit ihren Kindern, das andere. Im Folgenden werden die reinen Ausprägungen
der genannten Motive dargestellt, obgleich auch Mischformen denkbar sind.

2.2.1 Altruistische Vererbung

Das Motiv des Altruismus geht zurück auf die Modelle von Barro (1974) und Becker
und Tomes (1979) und ist wohl das bekannteste der Vererbungsmotive. Gemäß dieses
Ansatzes sind Eltern uneigennützig um den Fortbestand ihrer Nachkommen und
somit um deren zukünftiges Vermögen und Wohlergehen besorgt. Sie berücksichtigen
in ihrem Nutzenkalkül daher nicht nur ihren eigenen Konsum, sondern auch das
Nutzenniveau ihrer Kinder.
12 Dieses Phänomen impliziert, dass eine Förderung der Überlebenswahrscheinlichkeit den Wert

der Erbschaften in der Gesellschaft erhöhen würde. In der Summe werden aber zwei gegenläufige
Prozesse ausgelöst, die diese Vermutung widerlegen. Einerseits ist im Falle eines frühzeitigen
Todes das Erbe zwar wertmäßig höher. Andererseits aber ist der Anteil jener Personen, die
bis zum Ende der zweiten Periode leben und ihre eigenen Ersparnisse konsumieren, größer und
damit fallen seltener Erbschaften an. Diese beiden Effekte schwächen sich somit gegenseitig ab,
lassen aber darauf schließen, dass es in einer Ökonomie, die von ungeplanten Erbschaften geprägt
ist, eine Überlebenswahrscheinlichkeit θ zwischen beiden Extremwerten geben wird, für die der
Gesamtwert des in der Gesellschaft vererbten Vermögens ein Maximum annimmt. Vgl. Sexauer
(2004, S. 37).
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Innerhalb dynastisch motivierter Familien versuchen die Eltern durch unterschied-
lich hohe Erbschaften, das Vermögen ihrer Nachkommen auszugleichen und so die
Stabilität innerhalb der Dynastie zu erhöhen. Kinder mit höherem eigenen Einkom-
men erhalten daher ein geringeres Erbe als weniger vermögende Geschwister.13

Formal geht somit neben dem eigenen Nutzen aus Konsum in beiden Perioden
cp zusätzlich der Nutzen der Kinder Ut+1, mit dem jeweiligen Maß an Altruismus γ
gewichtet, in das Nutzenkalkül der Erblasser ein, so dass

Ut = up(cp) + γUt+1

mit 0 < γ ≤ 1. Sind nicht nur die Eltern, sondern die ganze Dynastie altruistisch
geprägt, so setzt sich dieser Prozess von Generation zu Generation fort, so dass in-
direkt der Wohlstand aller zukünftigen Generationen einer Dynastie berücksichtigt
wird. In diesem Zusammenhang wird auch von einem unendlichen Planungshorizont
der Erblasser gesprochen.14 Das Modell der Lebenszyklustheorie kann daher durch
Rekursion erweitert und der Nutzen des Individuums der Periode t auch folgender-
maßen dargestellt werden:

Ut =
∞∑

s=0

γsUt+s. (2.3)

Das Maß an Altruismus nimmt in allen Fällen γ < 1 von Generation zu Generation
ab, da die familiäre Bindung und damit die altruistische Verpflichtung der Individuen
der Periode tmit der wachsenden Entfernung der Nachkommen immer geringer wird.
Im Folgenden wird nun lediglich der Vererbungsaspekt der Eltern betrachtet. In

diesem Zusammenhang wird davon abstrahiert, dass die Eltern möglicherweise selbst
eine Erbschaft erhalten haben, oder die Kinder am Ende ihrer Lebenszeit ebenfalls
Vermögen an ihre eigenen Nachkommen hinterlassen könnten. So ergibt sich für die
Budgetbedingung beider:

Eltern: cp = ωp − bt,

Kinder: ck = ωk + (1 + rt+1)It+1,

mit ωp definiert als das Einkommen der Eltern und ωk als jenes der Kinder. Ange-
nommen sei zudem, dass der Wert des vererbten Vermögens bt äquivalent ist zum
Gesamtwert des Erbes der Kinder It+1. Als Bedingungen erster Ordnung erhält man
somit für die Vererbungsentscheidung der Eltern:

∂up

∂cp
= γ

∂uk

∂ck
(1 + rt+1).

Unter der vereinfachenden Annahme, dass der Zinssatz rt+1 = 0 ist, passen die Eltern
die Höhe der an die Kinder fließenden Transfers so an, dass der eigene Grenznutzen
aus Konsum dem mit dem Altruismusfaktor γ gewichteten Grenznutzen der Kinder
aus Konsum entspricht. Bei einer hundertprozentigen Ausprägung des Altruismus

13 Vgl. Cremer und Pestieau (2006, S. 1111) und Reil-Held (2002, S. 116f.).
14 Vgl. Cremer und Pestieau (2006, S. 1113f.).
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(γ = 1) erwächst den Eltern Nutzen aus der Vererbung, der äquivalent zum Nutzen
ihrer Kinder aus Konsum ist.

Altruistisch motivierte Vererbungen lösen zusätzlich verschiedene charakteristi-
sche Phänomene aus. So hat Becker (1974) das so genannte Rotten-Kid-Theorem
entwickelt, nach welchem die Transfers der Eltern eine disziplinierende Wirkung
auf das Verhalten ihrer Kinder haben. Alle Familienangehörigen haben durch die
ausstehenden Erbschaften indirekt einen Anreiz, sich optimal zu verhalten. Da die
Eltern die verfügbaren Ressourcen auf ihre Kinder aufteilen, ist es auch im Interes-
se eines völlig egoistischen Familienmitglieds, zur Erhöhung des Gesamteinkommens
des Haushalts beizutragen. Jegliches Abweichen, welches das Gesamteinkommen der
Familie verringert, würde dazu führen, dass die Familie nur noch ein geringeres Nut-
zenniveau erreichen kann, wodurch auch die Erbschaft der Kinder sinkt.

Ein zweites Phänomen ist unter dem Begriff des Samariterdilemmas bekannt. Da-
bei wird der Ansatz nach Becker dahingehend erweitert, dass sich die Nachkommen
nicht immer, wie oben erläutert, optimal verhalten. Es beschreibt vielmehr eine An-
reizproblematik, die dazu führen kann, dass Kinder selbst nur geringe Ersparnisse
bilden, um im Gegenzug von den Eltern höhere Transferzahlungen zu erhalten.

Als weitere Besonderheit des altruistischen Ansatzes hebt Barro (1974) zudem das
Auftreten der ricardianischen Äquivalenz hervor. Gemäß dieses Phänomens ist die
Finanzierung von Staatsausgaben sowohl über Steuereinnahmen als auch durch eine
Verschuldungspolitik als gleichwertig anzusehen. Vorausschauende, dynastisch moti-
vierte Eltern werden dabei allerdings die durch Staatsschulden finanzierten Steuer-
ersparnisse nicht selbst konsumieren, sondern diese an ihre Kinder weitergeben. Sie
wissen, dass die Schulden des Staates in der Zukunft auf Kosten ihrer Nachkommen
gedeckt werden müssen und passen ihr Verhalten dementsprechend an.15 Altruis-
tische Eltern werden die intergenerationelle Umverteilung des Staates also immer
durch passende Vererbungsstrategien kompensieren.16

Reiner Altruismus führt somit typischerweise dazu, dass die Individuen ihr Ver-
mögen gemäß der Bedürfnisse ihrer Nachkommen optimal verteilen. Ihr Bestreben
ist es, die durchaus unterschiedlichen Einkommensverhältnisse ihrer Kinder auszu-
gleichen und so den akkumulierten Wohlstand der Dynastie zu maximieren.

2.2.2 Nutzenorientierte Vererbung - Paternalismus

Paternalistisch motivierte Vererbungen sind der altruistischen Vorstellung sehr ähn-
lich. So bezeichnen Abel und Warshawsky (1988) den Paternalismus als reduzierte
Ausprägung des Altruismus, da Eltern auch hier bewusst ein Vermögen aufbauen,
um es ihren Kindern zu hinterlassen ohne dabei Forderungen an diese zu stellen.
Die Höhe des Erbes wird allerdings nicht von den Präferenzen der Kinder bestimmt.
Es ist für die Eltern völlig unerheblich, ob und welche Kinder eine Unterstützung
benötigen. Nicht die Aufteilung des Erbes ist relevant, sondern der Gesamtwert, der
vererbt wird, spendet den Eltern ein "gutes Gefühl des Gebens" - einen Nutzen,
den sie aus dem Wert der Hinterlassenschaft selbst erlangen.17 Somit werden die

15 Vgl. Sexauer (2004, S. 41f.).
16 Vgl. Cremer und Pestieau (2006, S. 1111).
17 In der englischsprachigen Literatur ist dafür der Begriff "Joy of Giving" geprägt worden.
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Erbschaften gleichmäßig auf alle Nachkommen verteilt, eine ausgleichende Umver-
teilung wie im Altruismus ist für die paternalistischen Erblasser uninteressant.18 Für
die Nutzenfunktion der Eltern Ut ergibt sich damit:

Ut = u(cp) + ν(bt).

Der Konsum in beiden Perioden cp, sowie der Nachlass bt, erhöhen den Nutzen der
Erblasser gleichermaßen. Unter der Annahme, dass die Eltern zu Lebzeiten selbst
keine Erbschaften erhalten haben, ergibt sich für ihre Budgetbedingung:

ωt = cp + bt,

und so gilt für die Bedingung erster Ordnung:

∂u

∂cp
=
∂ν

∂bt
.

Die Eltern wählen die Höhe der an die Kinder fließenden Transfers bt so aus, dass
der eigene Grenznutzen aus Konsum äquivalent zum Grenznutzen ist, den sie selbst
aus der Höhe der Hinterlassenschaft erzielen. Da Vererbungen für die Eltern ein
Äquivalent zu einem Konsumgut darstellen, wird der Paternalismus auch als bequest-
as-consumption-Modell bezeichnet.
Obwohl er dem Modell des Altruismus sehr ähnlich ist, sind die paternalistischen

Aussagen nicht so strikt. Die Eltern versuchen nicht die Vermögensverhältnisse ihrer
Kinder auszugleichen und auch die ricardianische Äquivalenz greift nicht mehr. All-
gemein sind paternalistische Erblasser weitaus weniger am Wohlergehen der Erben
und viel mehr an eigenen Bedürfnissen interessiert als altruistische Individuen.

2.2.3 Strategische Vererbung - Austauschbezogene Motivation

Schon früh gab es in traditionellen Gesellschaften austauschbezogene Vermögens-
transfers zwischen den Generationen. Sie erstreckten sich darauf, die eigenen Kinder
bis zur Selbstständigkeit zu versorgen und ihnen in der Regel ein bestimmtes Erbe
zu hinterlassen. Im Gegenzug traten die Kinder für die Eltern ein, wenn diese aus
gesundheitlichen oder altersbedingten Gründen versorgt werden mussten. Die reine
Form der austauschbezogenen Vererbung, die keine direkten Bedingungen an die
Erziehung der Kinder und zukünftige Hinterlassenschaften knüpft, lässt sich heute
jedoch lediglich noch in traditionellen Familien ländlicher Regionen oder in Entwick-
lungsländern vorfinden. Hier bildet die Familie eine Form der Risikogemeinschaft,
in der sich die Mitglieder gegenseitig absichern.19

In modernen Familien ist dieser Austausch nicht mehr selbstverständlich, so dass
Eltern ihr erspartes Vermögen bewusst dazu nutzen, ihre Wünsche gegenüber ihren
Kindern durchzusetzen. Zusätzlich zum reinen Austausch kommt damit ein strategi-
sches Motiv ins Spiel. Die Eltern erlangen neben ihrem eigenen Konsum zusätzlichen
Nutzen aus den Leistungen, die ihre Kinder für sie erbringen. Während ihrer Be-

18 Vgl. Masson und Pestieau (1997, S. 67).
19 Vgl. Kotlikoff und Spivak (1981, S.)
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rufstätigkeit haben die Eltern ein bestimmtes Vermögen aufgebaut, das sie nun im
Ruhestand konsumieren oder alternativ an ihre Kinder vererben können. Dabei wird
die Vererbung an die von den Kindern erbrachte Aufmerksamkeit gekoppelt. Der
Ablauf der Verhandlungen zwischen Eltern und Kindern kann in Form eines strate-
gischen Spiels dargestellt werden. Die Eltern setzen dazu den Vermögenswert fest,
den sie zu vererben gedenken, und wie sie diesen je nach Aufmerksamkeit auf ihre
Nachkommen aufteilen wollen.20 Jedes Kind möchte natürlich ein möglichst hohes
Erbe erhalten, doch verursacht ihnen die Zeit, die sie für ihre Eltern aufbringen auch
Kosten in Höhe entgangener Arbeits- oder Freizeit. Sie werden somit Kosten und
Nutzen des Erbes abwägen und den Eltern jenes Maß an Aufmerksamkeit schenken,
das ihren eigenen Nutzen maximiert.21 Anders als bei den vorherigen Vererbungs-
motiven sind es hier nicht die Erblasser, sondern die Kinder selbst, die über die
Aufteilung des Erbes entscheiden.22

So maximieren die Eltern die folgende Nutzenfunktion gemäß ihres eigenen Kon-
sums über beide Perioden cp und der im Ruhestand von ihren Kindern erhaltenen
Aufmerksamkeit at+1:

Ut = u(cp) + ν(at+1).

Wird auch im Falle der strategischen Vererbungen von eigenen Erbschaften der
Eltern und künftigen Hinterlassenschaften der Kinder abstrahiert, so ergibt sich für
die Budgetrestriktionen beider:

Eltern: ωp = cp + pa
t+1at+1,

Kinder: ωk + (1 + rt+1)It+1 = ck.

Dabei beschreibt pa
t+1 jenen Preis, zu dem die Eltern ihre Kinder für das Aufbringen

einer Einheit an Aufmerksamkeit - beispielsweise einer Stunde - entlohnen müssen.
Dieser Preis entspricht den Kosten, die den Kindern in Form einer entgangenen
Einheit an Arbeits- oder Freizeit entstehen. Der Wert der Erbschaft It+1 ist daher
Entgelt für die geleistete Aufmerksamkeit. Als Bedingungen erster Ordnung ergibt
sich dann:

∂u

∂cp
pa

t+1 =
∂ν

∂at+1

(1 + rt+1).

Unter der Annahme , dass der Zinssatz 1 + rt+1 = 0 ist, wählen die Eltern den
Wert jenes Vermögens, das sie an ihre Kinder hinterlassen wollen, so aus, dass ihr
Grenznutzen aus Konsum multipliziert mit dem Preis für die Aufmerksamkeit jenem
Grenznutzen entspricht, den sie aus der Aufmerksamkeit ihrer Kinder erzielen.

20 Das zu vererbende Vermögen wird somit nicht gleichmäßig auf die Nachkommen verteilt, sondern
ausschließlich daran festgemacht, was jeder Einzelne zu Lebzeiten der Eltern zu leisten bereit
ist.

21 Vgl. Bernheim, Shleifer und Summers (1985, S. 1048-1054).
22 Allerdings bleibt zu beachten, dass es letztendlich die Eltern sind, die ihre Kinder gegeneinander

ausspielen und mit Enterbung drohen können. Sie sind damit im Stande den größtmöglichen
Gewinn für sich selbst zu erzielen. Vgl. Masson und Pestieau (1997, S. 68-71) und Cremer und
Pestieau (2006, S. 1111).
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2.2.4 Retrospektive Vererbung

Das Motiv der Retrospektive vereint eine Reihe bekannter Eigenschaften verschie-
dener Modelle. Dabei ist die Vererbung in gewissem Maße altruistisch motiviert,
allerdings in abgeschwächter Form, so dass oftmals auch von ad hoc Altruismus23

die Rede ist. Unvollständige Informationen und Unsicherheit über die Zukunft füh-
ren dazu, dass sich die Eltern bezüglich des Wertes ihrer Hinterlassenschaft daran
orientieren, was sie selbst einmal von ihren eigenen Eltern geerbt haben.

Um diesen Wiederholungseffekt formal darstellen zu können, wird das bisher er-
läuterte Zwei-Perioden-Modell gemäß Cigno (1993) auf drei Generationen und Peri-
oden erweitert. Dabei werden keine Hinterlassenschaften sondern Transferzahlungen
Tt lebender Individuen betrachtet. Die in Periode t geborenen Individuen erzielen
Nutzen aus Konsum cit der Perioden i = 1, 2, 3 gemäß

Ut = u(c1t , c
2
t , c

3
t ).

Die Individuen arbeiten lediglich in der zweiten Periode ihres Lebens und erzielen
damit ein Einkommen ωt, um ihren eigenen Konsum, den ihrer Kinder T k

t und
ihrer Eltern T p

t zu finanzieren. In der ersten Periode, der Kindheit, sind sie auf
die finanzielle Hilfe T k

t−1 ihrer eigenen Eltern angewiesen. In der dritten Periode,
dem Ruhestand, müssen sie entweder von ihren mit rt+1 verzinsten Ersparnissen st

leben oder wiederum auf finanzielle Unterstützung T p
t+1 hoffen, diesmal von ihren

erwachsenen Kindern. Somit ergibt sich für die Budgetrestriktionen der einzelnen
Perioden:

c1t = T k
t−1,

c2t + T k
t ηt + T p

t + st = ωt,

c3t = T p
t+1ηt + rt+1st,

mit ηt als Anzahl der Nachkommen. In ihrer beruflichen aktiven Zeit t = 2 sind sie
mit dem Problem konfrontiert, wie viel Aufmerksamkeit in Form von Transferleis-
tungen, sie ihren Eltern schenken sollen. Ihre eigenen Kinder werden ihr Verhalten
als Vorbild ansehen und dieses in der nächsten Periode imitieren. Daher müssen sie
ihren aktuellen Nutzenverlust durch entgangene Arbeits- und Freizeit gegen die zu
erwartende Nutzensteigerung durch die zukünftige Aufmerksamkeit ihrer eigenen
Kinder abwägen. Kümmern sie sich unzureichend um ihre Eltern, werden auch ihre
Kinder nur wenig Aufmerksamkeit für sie aufbringen. Die Transferzahlungen werden
somit nicht frei gewählt, sondern sind indirekt bereits durch eine Familiennorm be-
stimmt, die sich von einer Generation zu nächsten fortsetzt.24 Als Bedingung erster
Ordnung ergibt sich somit:

∂u/∂c2t
∂u/∂c3t

=
T p

t+1

T k
t

= ξt+1.

23 Vgl. Reil-Held (2002, S. 117).
24 Vgl. Sexauer (2004, S. 46ff.).
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Der Ausdruck T p
t+1

T k
t

= ξt+1 kann dabei als Zinssatz für intrafamiliäre Kredite verstan-
den werden. Er determiniert, wie viel die Eltern für die an ihre Kinder gegebenen
Leistungen im Ruhestand zurückerhalten.25

Vermögensübertragungen eines retrospektivisch motivierten Individuums in Form
von Hinterlassenschaften sind dabei vergleichbar zu den oben dargestellten Transfers
zu Lebzeiten. Allerdings geht es hier nicht darum, dass die Eltern im Alter verzinste
Transfers von ihren Kindern als Gegenleistung für gezahlte Vermögenswerte erhal-
ten. Vielmehr richten sich die Individuen, geprägt durch die Familiennorm, daran
aus, ein ähnliches Vermögen an ihre eigenen Nachkommen weiterzugeben, das sie
selbst einmal von ihren Eltern erhalten haben.

Eine formale Darstellung retrospektivisch motivierter Hinterlassenschaften wurde
in der Literatur bisher kaum behandelt. Ihre grundlegenden Implikationen weichen
jedoch nicht allzu stark von den zuvor betrachteten strategischen Transfers ab. Auch
hier hinterlassen die Eltern ihren Kindern ein bestimmtes Vermögen im Austausch
für erhaltene Leistungen. Diese werden im Fall der Retrospektive jedoch nicht durch
die Pflegeleistung der Nachkommen, sondern von der vorangegangenen Elterngene-
ration in Form von Hinterlassenschaften erbracht. Da es sich bei beiden Motiven
um ein Geben und Nehmen über die Generationen hinweg handelt, werden sie für
die Effizienzbetrachtung des nächsten Kapitels in unter dem Begriff "Wechselseitige
Transfers" zusammengefasst.26

2.3 Kapitalistische Vererbung

Das Motiv der so genannten kapitalistischen oder unternehmerischen Vererbung be-
trifft als einziges Vererbungsmotiv lediglich die Gesellschaftsschicht hochvermögen-
der Individuen.27 Dabei handelt es sich um Vermögensbeträge, die so groß sind, dass
sie nicht in einer einzigen Lebenszeit konsumiert werden können und damit eine Ei-
gendynamik aufbauen, die außerhalb der Kontrolle des Besitzers liegt. Personen, die
über solche Vermögensdimensionen verfügen, haben, auch wenn sie sich nicht für
Familienbelange interessieren, keine andere Möglichkeit, als den größten Teil ihres
Vermögens zu vererben. Zudem haben Individuen mit derartigen Vermögenswerten
in der Regel das Bedürfnis, eine unsterbliche Spur ihrer selbst in Form einer Stiftung
oder eines Unternehmensimperiums zurückzulassen. Die nachfolgenden Generatio-
nen werden somit nicht aus Altruismus beerbt, sondern als notwendige Mittel und
Wege für den Fortbestand der finanziellen oder industriellen Dynastie verstanden.28

Dieses Vererbungsmotiv wird in der bisherigen Literatur kaum behandelt. Ledig-
lich Carroll (1998) griff die Untersuchung kapitalistischer Erbschaften auf, indem

25 Ist der Zinssatz auf dem Kapitalmarkt r höher als der familiäre Zinssatz ξ, so wäre eine Ent-
scheidung gegen Kinder und für eine Altersversorgung über Anlagen am Kapitalmarkt empfeh-
lenswert. Vgl. Laferrère (2000, S. 216f.).

26 Vgl. Masson und Pestieau (1997, S. 68).
27 Individuen beginnen erst ab einem gewissen, ausreichend hohen, Vermögenswert, dauerhaft Ka-

pital zu akkumulieren, so dass die Sparquote auf das Anfangsvermögen gerechnet stetig zunimmt.
Erst ab diesem Zeitpunkt werden die Individuen kapitalistisch motivierte Hinterlassenschaften
bilden.

28 Vgl. Masson und Pestieau (1997, S. 71f.).
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er das Vermögen direkt in die Nutzenfunktion des Erblassers integrierte.29 Es wird
angenommen, dass kapitalistisch motivierte Individuen zusätzlich zu ihrem Nutzen
aus Konsum auch einen Nutzen aus dem Vermögenswert At+1 am Ende ihres Le-
bens erlangen. Damit ergibt sich für kapitalistisch motivierte Individuen folgende
Nutzenfunktion:

Ut = u(cp) + ν(At+1).

Als Nebenbedingung für das Vermögen gilt:

At+1 = At − cp.

Für die Bedingung erster Ordnung ergibt sich dann:

∂u

∂cp
=

∂ν

∂At+1

.

In diesem Fall werden Individuen also jenen Vermögenswert hinterlassen, bei dem
ihr Grenznutzen aus Konsum gleich dem Grenznutzen aus dem Vermögensbestand
am Ende der Lebenszeit ist.

In den folgenden Kapiteln wird von dem Aspekt kapitalistischer Vererbungen auf-
grund mangelnder wissenschaftlicher Untersuchungen abstrahiert. Doch ist zu be-
achten, dass die Hinterlassenschaften der reichsten Familien, die in vielen Ländern
oftmals ein Viertel des Gesamtvermögens auf sich vereinen,30 den größten Anteil am
Gesamtsteueraufkommen aus Erbschaften bzw. Vermögenstransfers allgemein bil-
den. Aufgrund dieses großen Gewichts besteht für die Entwicklung eines optimalen
Erbschaftsteuersystems für die Zukunft auf diesem Gebiet sicherlich noch erheblicher
Forschungsbedarf.

29 Diese Vorgehensweise wurde von Davies und Shorrocks (2000) als inadäquat kritisiert, sollte als
erste Annäherung aber zulässig sein, um die grundlegenden Implikationen darzustellen.

30 Vgl. Sexauer (2004, S. 49).
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3 Optimale Besteuerung von Vermögenstransfers

Welches Steuersystem im Allgemeinen für eine Gesellschaft optimal ist, hängt maß-
geblich von den bestehenden Wertvorstellungen ab. Durch sie werden die normativen
Kriterien - die Ziele, die eine Gesellschaft mit der Erhebung einer Steuer verfolgt -
determiniert. In westlichen Nationen wird dabei die Aufgabe des Staates durch die
Forderung nach einem effizienten und gerechten Steuersystem geprägt. Als effizient
gilt ein Steuersystem dann, wenn individuelle Entscheidungen und Verhaltenswei-
sen der Besteuerten nicht verzerrt und Fehlanreize vermieden werden. Die Forde-
rung nach einem gerechten Steuersystem bezieht sich hingegen auf eine gerechte
Einkommens- und Vermögensverteilung.

Die Steuererhebung ermöglicht dem Staat, einen bestimmten Bedarf an öffentli-
chen Ausgaben zu decken. Dazu stehen ihm in der Theorie verschiedene Besteue-
rungsarten zur Verfügung: Pauschalsteuern, Mengensteuern oder Ad-Valorem-Steu-
ern. Während erstere für die Individuen unumgänglich sind und damit unverzerrend
wirken, sind bei den beiden anderen Formen durchaus Verhaltensänderungen der
Besteuerten zu erwarten.31 In der Realität ist es dem Staat meist nicht möglich die
theoretisch optimale Lösung - die so genannte First-best-Lösung - in Form unver-
zerrender Steuern zu erreichen. Er muss sich vielmehr mit Second-best-Lösungen
zufrieden geben, da Verzerrungen in der Regel nicht vollständig eliminiert werden
können.32 Aus diesem Grund wird im Verlaufe dieses Kapitels die optimale Struk-
tur verzerrender Erbschaftsteuern vorgestellt. Um jedoch ein solches Second-best-
Steuersystem ableiten zu können, müssen die möglichen Ausweichreaktionen der
Individuen auf die Erhebung einer Steuer bekannt sein.33 Bevor daher genauer auf
die normativen Kriterien der Erbschaftsteuer eingegangen wird, soll zunächst ei-
ne positive Analyse die Anreizwirkungen der Besteuerung von Hinterlassenschaften
betrachten.

3.1 Folgen der Besteuerung von Vermögenstransfers

Für den Staat ist es im Zuge einer Besteuerung wichtig, die potenziellen Reaktio-
nen der privaten Entscheidungsträger zu kennen, um sein Steuersystem bestmöglich
auszurichten. So kann die Besteuerung von Erbschaften, ähnlich einer Steuer auf
Kapitaleinkünfte, sowohl hinsichtlich ihres Einflusses auf die Sparentscheidung der
Individuen, als auch auf bestimmte Ausweichreaktionen untersucht werden. Abhän-
gig von den verschiedenen Vererbungsmotiven können diese durchaus unterschiedlich
ausfallen.

31 Zudem kann der Steuersatz proportional, progressiv oder degressiv ausfallen. Aus Gerechtigkeit-
saspekten wird ein progressiver Steuersatz bevorzugt, während es aus der Effizienzperspektive
optimal wäre, einen proportionalen Steuersatz zu wählen, durch den das Verhalten der Indivi-
duen weitaus weniger verzerrt wird.

32 Eine Second-best-Lösung ist zu wählen, sofern bereits eine unveränderliche Verzerrung vorliegt.
Eine Erfüllung einer möglichst großen Anzahl an Effizienzbedingungen ist in diesem Fall nicht
mehr zweckmäßig. Der Wohlfahrtsverlust für die Gesellschaft lässt sich dann minimieren, indem
der Staat andere Effizienzbedingungen ebenfalls entsprechend verzerrt.Vgl. Wellisch (2000a, S.
120).

33 Vgl. Wellisch (2000b, S. 89).
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3.1.1 Auswirkungen auf Sparverhalten und Kapitalakkumulation

Der Einfluss einer Steuer auf die Ersparnisbildung begründet sich oftmals im Trade-
Off zwischen Gegenwarts- und Zukunftskonsum. Wird der zukünftige Konsum bei-
spielsweise durch eine Kapitalbesteuerung teurer, so sinkt die Sparneigung und der
gegenwärtige, relativ billigere Konsum steigt. Hinsichtlich der allgemeinen Kapi-
talbesteuerung ist dieser Effekt in der Literatur vielfach behandelt worden. Eine
genaue Beurteilung der Erbschaftsteuer bleibt dabei aber meist unbeachtet. Ledig-
lich Stiglitz (1978), Bernheim (1999) und in Ansätzen auch Gale und Perozek (2000)
haben die Auswirkung der Besteuerung von Erbschaften auf die Ersparnisbildung
untersucht. Dabei begründet sich der Trade-Off einer Erbschaftsteuer zwischen dem
Konsum über die gesamte Lebenszeit und den Ersparnissen für Hinterlassenschaften
an die Nachkommen.

Angelehnt an die Wirkungsanalyse der Kapitalertragsteuer, wird die Untersu-
chung des Einflusses der Erbschaftsteuer in der Regel auf das Verhalten der Erb-
lasser konzentriert.34 In diesem Fall ist das Ergebnis jenem der Kapitalertragsteuer
sehr ähnlich. Geplante Vermögensübertragungen werden für die Erblasser bei einer
Besteuerung weniger attraktiv, so dass sie den Nachlass zu Gunsten ihres Konsums
reduzieren. So konsumieren sie in beiden Perioden relativ mehr und bilden weniger
Rücklagen für die Vererbung eines bestimmten Vermögenswertes. 35 Es scheint, dass
durch eine Steuer auf Hinterlassenschaften die aggregierte, gesamtwirtschaftliche
Vermögensbildung und damit die Kapitalakkumulation sinkt.

Dieser Gesamteffekt wird dabei von zwei Teilprozessen ausgelöst. So sinkt durch
die Besteuerung von Erbschaften zunächst das erwartete Vermögen der Individu-
en und führt damit zu einer Verringerung sowohl des gesamten Konsums über die
Lebenszeit cp als auch der Ersparnisse für Hinterlassenschaften bt. Neben diesem
Einkommenseffekt wird zudem ein Substitutionseffekt ausgelöst. Die Erblasser er-
setzen die durch die Besteuerung weniger attraktiven Erbschaftsrücklagen durch eine
Erhöhung ihres Konsums.

Anders als bei einer Besteuerung allgemeiner Kapitalerträge, wird bei der Erb-
schaftsteuer jedoch nicht nur das Verhalten der Sparer, sondern auch das der Emp-
fänger beeinflusst, die ihr Verhalten ebenfalls an die durch die Steuer veränderte
Situation anpassen. Dabei reagiert die Erbengeneration mit einer Veränderung ihres
Arbeitsangebots und ihrer Konsumneigung, was letztlich auch mit einer Erhöhung
oder Verringerung ihrer eigenen Ersparnisse einhergeht. Die Reaktionen der Erben
und Erblasser sind in der Regel gegenläufig, so dass gesamtwirtschaftliche Auswir-
kungen auf das Sparverhalten ausschließlich durch die Summe beider Verhaltensän-
derungen betrachtet werden dürfen.36 Die von Gale und Perozek (2000) ermittelten
Ergebnisse sollen im Folgenden, für die einzelnen Erbschaftsmotive getrennt, kurz
dargestellt werden. 37

34 Vgl. Gale und Slemrod (2001, S. 8).
35 Vgl. Petersen (1993, 287f.).
36 Vgl. Gale und Perozek (2000, S.)
37 Im Folgenden wird von jeglicher Umverteilung der Erbschaftsteuereinnahmen in der Gesellschaft

abstrahiert. Öffentliche Transfers führen bei allen Erbschaftsmotiven zu einer geringeren Erspar-
nisbildung, sowohl in der Generation der Eltern als auch in der der Kinder. Die finanzielle
Unterstützung des Staates mindert den Nutzen der Erblasser aus der Hinterlassenschaft und
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Ungeplante Vererbung
Da ungeplante Vermögenstransfers ohne ein konkretes Vererbungsmotiv eintreten,
bleibt das Sparverhalten der Erblasser von einer Erbschaftsteuer vollkommen unbe-
rührt. Die Nachkommen hingegen können durch die Besteuerung, wenn sie mit einer
ungeplanten Erbschaft rechnen, nur noch eine geringere Hinterlassenschaft erwarten,
so dass sie im Zuge dessen ihre eignen Ersparnisse erhöhen müssen. Die aggregierte
Kapitalakkumulation in der Gesellschaft bleibt somit konstant oder steigt, im Falle
der Berücksichtigung der Steuer durch die Nachkommen, sogar an.

Altruismus
Dynastisch geprägte Vererbungen sind durch eine differenzierte Aufteilung der Erb-
schaft gekennzeichnet, da Eltern versuchen, den Wohlstand ihrer Kinder bestmöglich
auszugleichen. Die Kinder werden in der Regel die Höhe der Erbschaft durch ihre
Eltern als gegeben ansehen38 und ihren Nutzen gemäß der Wahl ihrer Ersparnishöhe
maximieren. Den Eltern wiederum ist die Nutzenfunktion ihrer Kinder bekannt, so
dass sie auch wissen, wie sich die Sparentscheidung der Kinder verändert, wenn diese
die Erbschaft erhalten. So maximieren die Eltern ihren Nutzen, indem sie die Höhe
ihrer eigenen Ersparnisse in der ersten Periode und ihre Transfers in der zweiten Pe-
riode optimal festlegen. Die Einführung oder Erhöhung einer Erbschaftsteuer führt
dazu, dass die Eltern ihre Ersparnisse reduzieren, die Kinder aber ihre Sparneigung
aufgrund geringerer Transfers ihrer Eltern erhöhen müssen. Die Auswirkung auf die
Kapitalakkumulation der gesamten Gesellschaft wäre durch die gegenläufigen Reak-
tionen in diesem Falle ungewiss.

Wechselseitige Vererbung
Im Falle wechselseitiger Vererbung, wirkt die Einführung einer Erbschaftsteuer wie
eine Preiserhöhung für die Leistungen ihrer Nachkommen. Die Kinder erhalten von
ihren Eltern durch die Erbschaft eine Entlohnung für ihre Aufmerksamkeit, die in
der Regel ihrem Lohnsatz entspricht. Somit sind sie indifferent zwischen den Alter-
nativen ’Arbeit’ und ’Zeitaufwand für die Eltern’. Um dies auch nach der Steuer
weiterhin zu garantieren, muss der Nettoerbschaftswert konstant gehalten und die
Erbschaftsteuer somit vollständig von den Eltern getragen werden. Diese werden
ihre Ersparnisse gemäß der Preiselastizität ihrer Nachfrage nach Aufmerksamkeit
anpassen. Reagieren die Erblasser vollkommen unelastisch auf den Preisanstieg, so
müssen sie folglich höhere Rücklagen für die Hinterlassenschaft bilden. Weisen sie
hingegen eine elastische Nachfrage auf, die in der Regel wahrscheinlicher ist, werden
sie die Aufmerksamkeit ihrer Kinder durch den Konsum anderer Dienstleistungen
substituieren. In letzterem Fall werden die Eltern somit ihre Ersparnisse reduzieren,
so dass die Erben im Gegenzug ihre jeweiligen Rücklagen, aufgrund geringerer er-
warteter Hinterlassenschaften, erhöhen müssen.

reduziert bei den Erben den Anreiz Vorsorgeersparnisse zu bilden. Somit sinkt das Bedürfnis
Kapitel zu akkumulieren in beiden Generationen zugunsten des Konsums.

38 Von der möglichen Existenz des Samariterdilemmas wird hier abstrahiert; das Ergebnis würde
jedoch ähnlich ausfallen.
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Paternalismus39

Bei paternalistischen Erbschaften werden die Eltern ihre Ersparnisse ähnlich wie
bei wechselseitigen Transfers abhängig von der Nachfrageelastizität nach dem "gu-
ten Gefühl des Gebens" anpassen. Dabei orientieren sie sich in der Regel daran,
welcher Betrag nach Steuern bei den Kindern verbleibt.40 Ist die Nachfrage daher
vollkommen unelastisch, werden sie die zugedachte Erbschaft an die Kinder nahezu
unverändert lassen und ihre Ersparnisse um den Steuerbetrag erhöhen. Ist die Nach-
frage hingegen elastisch, so werden sie den Vermögenstransfer, der für sie weniger
nützlich geworden ist, durch den Konsum anderer Güter substituieren. In diesem
Fall werden die Kinder ihre Ersparnisse erhöhen. Der gesamtwirtschaftliche Effekt
ist daher auch hier nicht genau zu determinieren.41

Die Betrachtungen von Gale und Perozek (2000) relativieren die mit der Erbschaft-
steuer in Verbindung gebrachten negativen Auswirkungen auf die private Ersparnis-
bildung. Auch empirische Untersuchungen, wie etwa die Arbeit von Joulfaian (2006),
zeigen, dass Erben Verhaltensänderungen in Form von Ersparnisrückgängen entwi-
ckeln, wenn sie Vermögenstransfers erhalten. Werden im umgekehrten Fall die erwar-
teten Erbschaften durch eine Steuer verringert, so ließe sich als Rückschluss dieser
Untersuchungen ebenfalls annehmen, dass bei den Erben eine Verhaltensreaktion in
Form eines kompensierenden Ersparnisanstiegs ausgelöst werden kann.

Dabei ist jedoch fraglich, ob diese Vermutung uneingeschränkt gelten kann. Es
lässt sich eindeutig zeigen, dass die Erblasser nahezu immer versuchen werden, die
eigene Steuerlast zu verringern, indem sie ihren Konsum zulasten der Ersparnisse für
Erbschaften ausbauen.42 Hinsichtlich der Erben bleibt es hingegen ungewiss, ob diese
ebenfalls immer im Voraus wissen, dass sie eine Erbschaft erhalten und selbst wenn,
ob sie deren genaue Höhe kennen. Nur dann ist es ihnen möglich, ihre Ersparnisse
entsprechend zu adaptieren.

Es ist anzunehmen, dass hauptsächlich die Erblasser ihr Verhalten unter den ver-
änderten Erbschaftsbedingungen anpassen werden, während die Nachkommen ihre
Sparneigung, wenn überhaupt, nur minimal verändern. Lediglich im Falle wechselsei-
tiger Erbschaften, in denen die Erbschaftshöhe im Voraus zwischen den Eltern und
ihren Nachkommen ausgehandelt wird, werden die Erben ihre genaue Erbschaftshö-
he kennen und können so ihr Sparverhalten optimal anpassen. Mit Ausnahme der
ungeplanter Erbschaften, kommt es somit in der Regel zu einem Ersparnisrückgang
in der Gesellschaft, der zu sinkender Kapitalakkumulation, mangelnder Investitions-
tätigkeit und damit zu Wohlfahrtsverlusten führt.43

39 Das Motiv des Paternalismus wird von Gale und Perozek (2000) hinsichtlich der Auswirkungen
auf das Sparverhalten nicht näher betrachtet, doch kann ihre Vorgehensweise bei der Beurteilung
der anderen Motive auch auf dieses Motiv übertragen werden.

40 Wird von den Eltern der Vorsteuerwert berücksichtigt, so bleiben sie von einer Steuer vollkommen
unberührt. Die Anreizwirkungen sind denen der ungeplanten Erbschaften dann sehr ähnlich.

41 Vgl. Sexauer (2004, S. 81 ff.).
42 Vgl. Untersuchungen von Gale und Perozek (2000), Bernheim (1999) oder Stiglitz (1978).
43 Die allgemeinen Erkenntnisse aus der Besteuerung von Kapitaleinkünften können daher auch,

mit Ausnahme ungeplanter und wechselseitiger Erbschaftsmotive, auf eine Besteuerung von Hin-
terlassenschaften angewandt werden. Vgl. Bernheim (1999, S. 30f.).
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3.1.2 Ausweichverhalten und Migration

Um einer Erbschaftsbesteuerung zu entgehen, sind viele Individuen bereit Teile ih-
res Vermögens, oder auch ihren Wohnsitz, ins steuerfreie Ausland zu verlegen oder
zumindest im Inland "Steuerschlupflöcher" zu nutzen. Da das Erbschaftsteuerauf-
kommen zu großen Teilen von wenigen hochvermögenden Haushalten getragen wird,
werden diese ihre Steuerplanung gezielt verstärken und Instrumente einsetzen, um
die Steuerbelastung ihrer Nachkommen zu reduzieren, wenn nicht gar ihr vollständig
zu entgehen.44

Die Möglichkeit einer Steuer auszuweichen, ist für die Individuen jedoch verbun-
den mit Kosten - seien es Zeit, Energie oder Geld. Diese Kosten sind abhängig von der
zu vererbenden Vermögensmenge und jenem Anteil der Hinterlassenschaft, welcher
der Besteuerung potenziell entzogen werden kann. Dabei sinken die Ausweichkos-
ten, relativ gesehen, mit zunehmendem Erbschaftsvermögen, so dass es meist erst
für sehr wohlhabende Familien lohnenswert ist der Besteuerung zu entgehen. Es gilt,
dass das Ausweichverhalten solange positive Effekte für die Individuen auslöst, bis
die Grenzsteuerbelastung des Erbes gleich den Grenzkosten der Steuervermeidung
ist.45

Steuerplanerische Aktivitäten zur Umgehung einer Erbschaftsbesteuerung, sind
für viele familiär motivierte Erblasser üblich geworden. Für die Ökonomie jedoch
haben solche individuellen Ausweichstrategien schwerwiegende Folgen.

Wohltätiges Spendenverhalten und die Gründung von Stiftungen ist für die Gesell-
schaft meist positiv zu bewerten, da Umverteilungsprozesse ohne öffentliche Trans-
ferleistungen entstehen. Die Möglichkeit einer Erbschaftsteuer durch Schenkungen
zu entgehen muss hingegen kritischer betrachtet werden. In der Regel erfolgen Schen-
kungen zu Lebzeiten nahezu ausschließlich durch altruistisch geprägte Eltern. Eine
frühzeitige Vermögensübertragung bedarf zum einen großen Vertrauens auf Seiten
der Eltern, da sie ihre eigenen Sicherheiten reduzieren und in der Not auf die Hilfe
ihrer Kinder angewiesen sind. Zum anderen verursacht sie einen Nutzenverlust in
Form entgangener Zinsen und damit zukünftigen Konsums. Diesem geringeren Nut-
zen des altruistischen Erblassers stehen jedoch keine zusätzlichen Erträge für die
Gesellschaft gegenüber. Die Verhaltensänderung verursacht demnach Ineffizienzen,
die es zu vermeiden gilt.46

Die ökonomisch wohl schwerwiegendste Vermeidungsreaktion ist jedoch die Ka-
pitalflucht wohlhabender Familien in steuergünstigere Staaten. Die Kapitalausstat-
tung des Ursprungslandes schwindet damit deutlich, die Investitionsneigung wird
verringert und Arbeitsplätze werden infolgedessen zumeist dauerhaft ins Ausland
verlagert. Aufgrund der damit verbundenen Arbeitslosigkeit, sinken im Inland Lohn-
niveau und Lebensstandard. Diese Auswirkungen sind in der Regel langfristiger Art,
da die Individuen nach einem Wegzug selten wieder zurückkehren. Die Auswande-
rung als Umgehung der Erbschaftsteuer schadet somit nicht nur den Einnahmen des

44 Auf die Verteilung der Steuerlast in Deutschland wird in Kapitel 4.2 näher eingegangen.
45 Vgl. Kopczuk und Slemrod (2000, S. 299-302).
46 Vgl. Nordblom und Ohlsson (2006, S. 1670-1675). Die Möglichkeit der Steuervermeidung durch

Schenkungen ist für den Erblasser nur dann gegeben, wenn Schenkung- und Erbschaftsteuersatz
voneinander abweichen.
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Staates und vermindert den Wert der Umverteilung, sondern zieht eine Reihe von
Konsequenzen mit sich, die der Wohlfahrt des gesamten Landes stark zusetzen.47

3.2 Umverteilungs- vs. Effizienzargumente

Die vorangegangene Betrachtung der positiven Kriterien der Besteuerung von Hin-
terlassenschaften zeigt, dass eine Steuer, die möglichst minimale Verhaltensverzer-
rungen bei den Erblassern auslöst, die negativen Effizienzwirkungen auf die Ökono-
mie mindern kann. Wie sich diese Verhaltensänderungen nun auf die Ausprägungen
des Effizienz- und des Gerechtigkeitsaspekts einer optimalen Erbschaftsteuer aus-
wirken, wird im Folgenden kurz erläutert.

3.2.1 Gerechte Besteuerung

Im Zuge einer gerechten Besteuerung wird oftmals auch von Opfergleichheit gespro-
chen. Demnach sollen Individuen gemäß ihrer Leistungsfähigkeit, relativ gesehen,
gleich stark belastet werden.48 Dabei kann die Bewertung der Gerechtigkeit eines
Steuersystems zudem hinsichtlich der horizontalen und vertikalen Gerechtigkeit un-
terschieden werden. Erstere wird durch das ethische Gebot der Gleichbehandlung
Gleicher geprägt. Gemäß diesem sollen Individuen gleicher Leistungsfähigkeit und
somit gleicher wirtschaftlicher Stellung identisch besteuert werden. Das Prinzip der
vertikalen Gerechtigkeit beschreibt hingegen eine gerechte und damit differenzierte
steuerliche Behandlung von Individuen in unterschiedlichen wirtschaftlichen Situa-
tionen.49

Aufgrund dessen geht man zur Beurteilung der Gerechtigkeit in der Regel von glei-
chen marginalen Opfern aus, die einen progressiven Steuersatz rechtfertigen. Dieser
wird im Vergleich zu einer proportionalen Besteuerung als gerechter erachtet und soll
langfristig zu einer Annäherung der Lebensverhältnisse verschiedener gesellschaftli-
cher Schichten führen.50

Ein Steuersystem darf dabei aber nicht nur anhand seiner Effekte auf die personel-
le Einkommensverteilung, also den Umfang der individuellen steuerlichen Belastun-
gen, beurteilt werden. Eine distributiv ausgerichtete Besteuerung hat zudem auch
Auswirkungen auf die funktionale Einkommensverteilung, also die Entwicklung von
Lohn- und Kapitaleinkommen in der Gesellschaft.

Bezüglich der personellen Einkommensverteilung scheint die Erbschaftsteuer zu-
nächst ein geeignetes Instrument zu sein, die Verteilung von Einkommen und Ver-
mögen in der Gesellschaft gerechter zu gestalten. Reichere Teile der Bevölkerung
werden stärker belastet und die Vermögenskonzentration somit augenscheinlich ver-
ringert. Doch bei genauerer Betrachtung zeigt sich, dass Vererbungen bereits dann
umverteilend wirken, wenn Vermögen auf mehr als eine Person übertragen wird

47 Vgl. Scheffler und Wigger (2006, S. 2447).
48 Ein zweites Kriterium ist die Erfüllung des Äquivalenzprinzips, nach dem die individuelle Steu-

erleistung dem Wert der staatlichen Gegenleistung entsprechen soll. Diesem Aspekt wird in der
Praxis jedoch nur eine unwesentliche Bedeutung beigemessen.Vgl. Wellisch (2000b, S. 38).

49 Vgl.Wellisch (2000b, S. 23-42).
50 Vgl. Musgrave, Musgrave und Kullmer (1993, S. 28-31).
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und einkommensstärkere Eltern ihren einkommensschwächeren Kindern ein Erbe
hinterlassen. Diese umverteilende Wirkung wird dann bedroht, wenn der Anreiz
einer Vermögensübertragung an die Nachkommen, wie in 3.1 erläutert, durch die
Erbschaftsteuer abgeschwächt wird.51 Inwieweit solche allokativen Verhaltensände-
rungen eintreten und ob eine Besteuerung aus distributiven Gründen gerechtfertigt
ist, hängt von den jeweiligen Motiven ab, die die Erblasser mit ihrem Vermögen-
stransfer verfolgen. Lediglich in dynastischen Familie verteilt das Familienoberhaupt
die verfügbaren Ressourcen, innerhalb und über die Generationen hinweg, optimal.
Die Einführung einer distributiv orientierten Erbschaftsteuer schwächt diese direkte
Umverteilungswirkung des Erbes ab.52 Für alle anderen Vererbungsmotive hingegen
erscheint eine Besteuerung von Vermögenstransfers aus rein distributiven Gründen
gerechtfertigt, da eine private, an den Bedürfnissen der Erben ausgerichtete Umver-
teilung hier nicht stattfindet.

Eine hohe steuerliche Belastung löst jedoch bei allen geplanten Erbschaftsmotiven
Vermeidungsstrategien auf, durch welche letztendlich die funktionale Einkommens-
verteilung negativ beeinflusst wird. Arbeitsplatzabbau und Lohnsenkungen sind die
Folge, von denen oftmals die schwächeren Glieder einer Gesellschaft betroffen sind.
Der gewünschte Umverteilungseffekt kann sich somit vielfach ins Gegenteil umkeh-
ren.53 Die augenscheinlichen Vorteile der Umverteilung sollten dementsprechend im-
mer gegen die negativen Folgen, die Effizienzkosten, abgewogen werden.

3.2.2 Effiziente Besteuerung

Um ein Erbschaftsteuersystem hinsichtlich seiner Effizienz zu beurteilen, muss die
Zusatzlast bei den einzelnen Individuen und in der Summe für die ganze Gesellschaft
betrachtet werden. Diese bestimmt sich durch die Differenz aus der Wohlfahrt, die
ein Bürger unter einem effizienten Steuersystem erreichen würde und jener, die er
tatsächlich realisiert. Damit determiniert sie jenen Wert, der die reine Umverteilung
der Ressourcen vom privaten in den öffentlichen Sektor übersteigt, und somit der
Gesellschaft an Wohlfahrt vollständig verloren geht. Wie hoch die Zusatzlast aus-
fällt, hängt ausschlaggebend von den einzelnen Vererbungsmotiven ab, die für die
Reaktionssensibilität jedes Erblassers verantwortlich sind.

So wollen altruistische Individuen ihr Vermögen für ihre Familiendynastie bilden
und erhalten. Durch die Erhebung einer Erbschaftsteuer, würde ein Teil dieses Ver-
mögens nicht mehr der Familie sondern dem Staat zufallen. Die Hinterlassenschaft
wird damit für den Erblasser weniger attraktiv, da die Steuer den Nutzen seiner
Nachkommen und damit auch seinen eigenen Nutzen mindert. Er wird somit sein
Verhalten an die neue Situation anpassen und deutliche Ausweichreaktionen ausbil-
den, welche die optimale Allokation dementsprechend verzerren.

Im Falle ungeplanter Hinterlassenschaften hingegen hat eine Erbschaftsteuerer-
hebung keinerlei Konsequenzen auf das Verhalten der Individuen. Da sie nicht die
Absicht verfolgen Erbschaften an zukünftige Generationen zu hinterlassen, betrei-
ben sie auch keinerlei Vermögensplanung über ihre eigene Generation hinweg. Die

51 Vgl. Scheffler und Wigger (2006, S. 2446).
52 Vgl. Masson und Pestieau (1997, S. 80).
53 Vgl. Scheffler und Wigger (2006, S. 2447).
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Erhebung einer Steuer auf intergenerationelle Transfers lassen den Erblasser somit in
seiner Entscheidungsfindung völlig unberührt, so dass hier keine Zusatzlast entsteht.

Zwischen diesen beiden Motiven, die entweder eine äußerst starke Verhaltensän-
derung oder eine völlige Indifferenz hinsichtlich einer Erbschaftsbesteuerung verur-
sachen, lassen sich die Ausweichreaktionen der wechselseitigen und der paternalis-
tischen Vererbungsmotive einordnen. Eine Erbschaftsteuer kann dabei wie die Be-
steuerung bestimmter zukünftiger Konsumgüter aufgefasst werden. Unter Annahme
der Substituierbarkeit mit anderen Gütern kann auch bei diesen eine Verhaltensän-
derung zu Gunsten des eigenen Konsums und zu Lasten der Erbschaften ausgelöst
werden.54

3.2.3 Diskussion

Das Verhältnis von Effizienz und distributiver Gerechtigkeit ist nicht immer eindeu-
tig und kann sich in der Theorie in verschiedenen Ausprägungen niederschlagen.55

• Zielneutralität liegt dann vor, wenn eine erstbeste und damit unverzerrende
Steuer eingesetzt wird. So kann das Umverteilungsziel immer ohne Effizienz-
verluste erreicht werden - beide Ziele sind dabei voneinander unabhängig.

• Zielkonflikte treten im Zusammenhang mit der vertikalen Steuergerechtigkeit
auf. Die von der Steuerlast stark betroffenen Individuen werden nahezu immer
versuchen, dem Steuerzugriff zu entgehen und werden ihr Verhalten somit
ineffizient verzerren.

• Zielharmonie existiert hingegen bezüglich der horizontalen Gerechtigkeit. Ei-
ne unterschiedliche Belastung gleicher Individuen wird als ungerecht, aber in
der Regel auch als ineffizient, angesehen. Eine steuerliche Gleichbehandlung
von Vermögenswerten dient somit sowohl dem Gerechtigkeits- als auch dem
Effizienzziel und ist daher von besonderer Bedeutung.

Gemäß dieser Ausprägungen lässt sich erkennen, dass ein Erbschaftsteuersystem nur
in wenigen Fällen gleichzeitig effizient und gerecht sein kann. Wie die vorangegange-
nen Darstellungen zeigen, ist eine Erbschaftsbesteuerung allein mit der Begründung
ihrer distributiven Wirkung in der Praxis nicht realisierbar. Die gewünschten Effek-
te kehren sich vielfach sogar ins Gegenteil um und richten sich so gegen diejenigen,
die eigentlich durch die Umverteilung begünstigt werden sollten. Zwar stellt jede
Vermögensübertragung eine Bereicherung dar, die die steuerliche Leistungsfähig-
keit erhöht, und somit aus Gerechtigkeitsaspekten auch besteuert werden muss.56

Ausweichreaktionen und die damit verbundenen negativen Auswirkungen auf das
wirtschaftliche Wachstum dürfen dabei jedoch nicht aus den Augen verloren wer-
den. Diese Effizienzkosten können dabei durchaus höher und für die Wohlfahrt eines
Landes auch schwerwiegender ausfallen, als die Einnahmen, die durch die Steue-
rerhebung generiert werden. Um diese Kosten dementsprechend zu minimieren ist

54 Vgl. Masson und Pestieau (1997, S. 80).
55 Vgl. Homburg (2007, S. 220f.).
56 Vgl. Bach (2005, S. 159).
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eine möglichst effizient gestaltete Erbschaftsteuer ausschlaggebend. So kann letzt-
lich die Wohlfahrt der Gesellschaft, unter der Bedingung minimaler Verzerrungen,
maximiert werden. Aus den bis hierher ermittelten Erkenntnissen lässt sich schlie-
ßen, dass bei der Erhebung einer Erbschaftsteuer Ineffizienzen deutlich minimiert
werden können, wenn diese an den verschiedenen Vererbungsmotiven und damit an
den spezifischen Eigenarten der Erblasser ausgerichtet ist. Diese Erkenntnis soll im
Folgenden diskutiert werden.

3.3 Ausgestaltung einer effizienzsichernden Erbschaftsteuer

Ob eine Erbschaftsteuer eine Zusatzlast auslöst und damit Ineffizienzen verursacht,
hängt nach der Theorie der optimalen Besteuerung davon ab, ob sie das relative
Preisgefüge beeinflusst und so das Verhalten der Individuen verzerrt. Kapitel 3.1
hat gezeigt, dass die Erbschaftsteuer je nach Erbschaftsmotiv große Ineffizienzen
hervorrufen kann, die jedoch durch eine adäquate Besteuerung minimiert werden
können.

Um ein optimales Steuersystem zu entwickeln, wird der Effizienzgesichtspunkt in
ein einfaches Modell überlappender Generationen identischer Individuen eingebettet
und ein repräsentativer Haushalt betrachtet.57 Darin sollen die vom Staat erhobenen
Steuersätze schließlich so gewählt werden, dass bei einem gegebenen Staatsbudget,
der Nutzen eines repräsentativen Haushalts und in der Summe der Nutzen der gan-
zen Gesellschaft maximiert wird. Zur Bestimmung dieses gesamtgesellschaftlichen
Nutzens werden in der Besteuerungstheorie soziale Wohlfahrtsfunktionen herange-
zogen. Eine von diesen ist die Utilitaristische Wohlfahrtsfunktion, die im Folgenden
verwendet werden soll. Gemäß dieser bestimmt sich die soziale Wohlfahrt durch ei-
ne Aggregation der mit der sozialen Zeitpräferenzrate58 δ gewichteten individuellen
Einzelnutzen und garantiert somit, dass jedes Gesellschaftsmitglied in die Wohl-
fahrtsfunktion einbezogen wird. Das Kalkül der Gesellschaft ergibt sich somit gemäß

max

∞∑
t=0

δtUt (3.1)

mit 0 < δ < 1, so dass gegenwärtiger Nutzen der Individuen in der Wohlfahrtsfunk-
tion stärker berücksichtigt wird, als jener zukünftiger Generationen.
Allgemein gilt, dass eine möglichst unverzerrende und damit effiziente Steuer in

diesem Zusammenhang bei gleichem Steueraufkommen eine höhere soziale Wohlfahrt
bietet.59 Da eine Pauschalsteuer, als einheitliche Steuer auf den Todesfall, wie zu
Beginn des Kapitels erläutert jedoch nicht möglich ist, muss im Folgenden eine
verzerrende Steuer betrachtet werden, deren Ausgestaltung optimiert werden soll.
Angenommen sei, dass der Staat über drei Steuerinstrumente verfügt, um seine

Staatsausgaben zu decken. So sind τw, τ r und τ b definiert als proportionale Steuern
auf Arbeitseinkommen, Kapitaleinnahmen und Erbschaftsvermögen.

57 Vgl. Cremer und Pestieau (2006, S. 1114-1122).
58 Unter der sozialen Zeitpräferenzrate versteht man die Wertschätzung des gegenwärtigen hin-

sichtlich des zukünftigen Konsums einer ganzen Gesellschaft.
59 Vgl. Wellisch (2000b, S. 28ff.).
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Da jedoch bei einer solchen Besteuerung das Arbeitsangebot der Individuen in der
Regel nicht völlig unelastisch reagiert, wird die in Kapitel 2 eingeführte Budgetre-
striktion (2.1) des repräsentativen Haushalts diesbezüglich erweitert. Die Individuen
erhalten nun ein, von ihrem erbrachten Arbeitsangebot lt abhängiges, Lohneinkom-
men wt, so dass

wtlt + It = ct +
ct+1 + bt
1 + rt+1

. (3.2)

Für die staatliche Budgetrestriktion R, die jenen Wert darstellt, den der Staat zur
Deckung seines Budgets pro Kopf von jedem Bürger benötigt, gelte im Folgenden:

τw
t wtlt +

τ r
t st−1 + τ b

t bt
1 + n

= R. (3.3)

Dabei sei n die Wachstumsrate der Bevölkerung.
Um gezielte Implikationen für eine optimale Erbschaftsteuer geben zu können,

werden die verschiedenen Erbschaftsmotive und ihre spezifischen Nutzenfunktionen
nun im Modell analysiert. Da der Staat die verschiedenen Steuersätze - also auch
die Erbschaftsteuer - so wählen sollte, dass bei gegebenem Staatsbudget der Nut-
zen des repräsentativen Haushalts und damit der ganzen Gesellschaft maximiert
wird, sind die Besonderheiten jedes Erbschaftsmodells von großer Bedeutung. Ver-
gleichend wird zunächst ein Generationenmodell ohne Erbschaften eingeführt, das
die Grundlagen der optimalen Besteuerung vorstellen soll.60

3.3.1 Das Generationenmodell ohne den Aspekt der Vererbung

Im ursprünglichen Generationenmodell nach Diamond (1965) wird von Hinterlas-
senschaften abstrahiert. Die Individuen vernichten ihr gesamtes Vermögen gemäß
der Lebenszyklustheorie vollständig bis zum Ende ihrer Lebenszeit. Es wird ange-
nommen, dass jede Generation zwei Perioden lebt, wobei sie in beiden konsumiert,
aber nur in der ersten arbeitet. Unsicherheit über das Lebensalter wird vernachläs-
sigt. Die Budgetbedingung eines in Periode t geborenen Individuums kann damit
folgendermaßen dargestellt werden:

wtlt = ct +
ct+1

1 + rt+1

.

Dabei ist die individuelle Nutzenfunktion determiniert durch:

Ut = u(ct, ct+1, lt).

Es gilt ∂u(·)/∂l < 0 und ∂u′(·)/∂l > 0. Arbeit ist demnach nutzenmindernd und
das umso stärker, je höher das Arbeitsangebot bereits ist. In diesem Modellansatz
ist es dem Staat lediglich möglich, das exogen gegebene Staatsbudget über eine
Besteuerung des Einkommens und der Zinserträge zu decken. Um für diese ein Op-

60 Vgl. Cremer und Pestieau (2006, S. 1112-1114).
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timalsteuermodell zu entwickeln, lassen sich zunächst zwei grundlegende Ergebnisse
festhalten:

1. Der Staat kann entweder durch Schuldenpolitik oder durch ein Umlagever-
fahren Ressourcen über die Generationen hinweg verteilen. Dabei konvergiert
die langfristige Grenzproduktivität des Kapitals pro Kopf zu einem Gleichge-
wichtszustand, in dem sie äquivalent zum Quotienten aus Bevölkerungswachs-
tum 1 + n und dem Faktor der Zeitpräferenz δ ist. Dabei stellt der Quotient
fk(k) = (1 + n)/δ die so genannte modifizierte Goldene Regel dar.

2. Aus diesem Grund sollte eine Arbeits- und Kapitalbesteuerung gemäß den
Regeln einer optimalen statischen Besteuerungstheorie erfolgen.

Das Optimierungsproblem des Staates kann somit im Folgenden anhand eines stati-
schen Gleichgewichtsmodells gelöst werden. Dazu wird der Nutzen des repräsentati-
ven Haushalts und damit indirekt auch die soziale Wohlfahrtsfunktion (3.1), unter
der Nebenbedingung der Erzielung eines bestimmten Staatsbudgets R (3.3), maxi-
miert. Aus diesem Ergebnis können Einflussgrößen aufgezeigt werden, die die Höhe
der einzelnen Steuersätze determinieren und so die Ausgestaltung einer effizienten
Einkommen- und Kapitalertragsteuer bedingen. Im Allgemeinen sind positive oder
negative Steuersätze dabei abhängig von drei Faktoren:

• der Höhe der Einnahmen, die zur Deckung des Staatsbudgets benötigt werden;

• den kompensierten Elastizitäten61 des Arbeitsangebots und des zukünftigen
Konsums;

• dem Grad der Kapitalakkumulation.

Es zeigt sich also, dass sich der soziale Planer im Zuge einer effizienten Besteuerung
nicht nur an der Höhe der gewünschten Staatseinnahmen orientieren darf, sondern
auch die Elastizitäten der Bemessungsgrundlagen in das Besteuerungskalkül einbe-
ziehen sollte. Entsprechend der Ramsey-Regel muss der Staat zur Sicherung einer
effizienten Steuerstruktur somit jene Bemessungsgrundlage stärker besteuern, die
weniger elastisch auf eine Besteuerung reagiert.62 Ist das Arbeitsangebot somit völlig
unelastisch, so wäre die optimale Kapitalertragsteuer Null und die Steuer auf Ein-
kommen äquivalent zu einer Pauschalsteuer. Gleiches gilt auch im umgekehrten Fall.
In der Regel lässt sich allerdings nicht annehmen, dass eine der beiden Bemessungs-
grundlagen vollkommen unelastisch reagiert, vielmehr werden sich Mischformen mit
unterschiedlichen Steuersätzen je nach Ausprägung der Elastizitäten bilden.

Die Veränderung des Steuersatzes kann zudem aber auch dann gerechtfertigt wer-
den, wenn es in der Gesellschaft zu einem Abweichen von jenem, durch die modifi-
zierte goldene Regel determinierten, Gleichgewichtszustand kommt. Herrscht statt
diesem eine Über- oder Unterakkumulation von Kapital, so können Steuern auch zur
Förderung oder zur Reduktion der Vermögensbildung genutzt werden. Durch eine

61 Unter Konstanthaltung des realen Einkommen wird so kein Einkommenseffekt ausgelöst, so dass
lediglich der Substitutionseffekt betrachtet werden kann.

62 Vgl. Wellisch (2000b, S. 248).
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gezielte Steuerpolitik kann der Gleichgewichtszustand so langfristig wieder erreicht
werden.63

3.3.2 Die Vererbungsmotive als Abwandlung des Grundmodells

Vergleichend zum Grundmodell nach Diamond (1965), werden im Folgenden Erb-
schaften und ihre Besteuerung in die Modellierung eingeführt und so für die verschie-
denen Erbschaftsmotive nacheinander optimale Besteuerungsformen entwickelt. Auf
diesem Wege werden mögliche Reaktionen des Erblassers und damit die jeweiligen
Einflussgrößen auf die Steuer in die Gestaltung des Besteuerungssystems einbezogen.

3.3.2.1 Ungeplante Vererbung

Ungeplante Vererbungen sind lediglich die Ursache eines nicht perfekten Renten-
marktes einerseits und einer unsicheren Lebenserwartung und damit Vorsorgeerspar-
nissen andererseits. Da eine solche Hinterlassenschaft nicht in das Entscheidungs-
kalkül des Individuums einbezogen wird, stiftet sie ihm auch keinen Nutzen, so dass
dieser lediglich durch den eigenen Konsum über die Lebenszeit und den dafür zu
leistenden Arbeitsaufwand determiniert wird:

Ut = u(ct, lt) + θu(ct+1).

Selbst eine Besteuerung seiner Hinterlassenschaft von 100 Prozent löst beim Erblas-
ser, weder bei Sicherheit noch bei Unsicherheit über die Lebenszeit, Verhaltensän-
derungen und somit auch keine Effizienzverluste aus. Daher erscheint es aus einer
effizienzorientierten Betrachtung optimal, die Hinterlassenschaften dieser Individuen
vollständig zu konfiszieren.

Allerdings zeigen Blumkin und Sadka (2003) in diesem Zusammenhang, dass der
optimale Steuersatz in der Regel nicht 100 Prozent beträgt. Sie begründen dies
damit, dass zwar bei den Gebern keine Ineffizienzen ausgelöst werden, da diese
vollkommen unelastisch auf eine Besteuerung ihrer Hinterlassenschaften reagieren,
doch dass es bei den Erben durchaus zu Verhaltensreaktionen kommen kann.

Voraussetzung zu dieser Annahme ist jedoch, dass die erwirtschafteten Einnah-
men aus der Erbschaftsteuererhebung in der Generation der Kinder umverteilt wer-
den und dass letztere hinsichtlich ihres Arbeitsangebots elastisch reagieren. So wird
argumentiert, dass eine öffentliche Umverteilung der Staatseinnahmen aus der Erb-
schaftsteuer zu allgemein höheren Einnahmen in allen Haushalten und damit zu
einer Reduktion des aggregierten Arbeitsangebots führt. Dieser Effekt vermindert
infolgedessen die Einkommensteuereinnahmen, so dass die daraus erzielten Umver-
teilungsmöglichkeiten sinken. Die Gewinne aus der Umverteilung der Erbschaftsteu-
er werden somit durch Verluste von Einkommensteuereinnahmen und damit ent-
gangenen indirekten Umverteilungsmöglichkeiten kompensiert. Eine Maximierung
der Differenz dieser beiden Tendenzen zeigt, dass Erbschaften zwar sehr stark aber
nicht vollständig besteuert werden sollten. Ein Steuersatz von 100 Prozent sei nur

63 Vgl. Atkinson und Sandmo (1980, S. 534-539).
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dann optimal, wenn entweder die optimale Einkommensteuer Null beträgt oder das
Arbeitsangebot der Erben vollkommen unelastisch reagiert.

Ungeplante Erbschaften sollten somit immer besteuert werden, da Ausweichreak-
tionen von Seiten der Erblasser nicht zu erwarten sind. Allerdings können auf Seiten
der Erben bei Erhalt öffentlicher Vermögenstranfers Verhaltensänderungen eintre-
ten, so dass die Höhe des Steuersatzes letztlich von folgenden Faktoren determiniert
wird:

• der Höhe, der vom Staat benötigten Einnahmen;

• der Elastizität des Arbeitsangebots der Erben;

• der Höhe der Einkommensteuer.

Die Erbschaftsteuer ist im Falle ungeplanter Transfers einer Besteuerung anderer
Einkommensquellen vorzuziehen und ist somit das Hauptbesteuerungselement. Erst
darüber hinaus benötigte Mittel zur Deckung der Staatsausgaben sollten dann, ge-
mäß des Grundmodells nach Diamond (1965), über die Besteuerung von Einkommen
und Kapital erzielt werden.64

3.3.2.2 Altruismus

Altruistische Erblasser berücksichtigen in ihren Nutzenkalkül zusätzlich zu ihrem
eigenen Konsum und ihrem Arbeitsaufwand auch das Nutzenniveau ihrer Nachkom-
men. So sei ihre Nutzenfunktion entsprechend:

Ut = u(ct, ct+1, lt) + γUt+1.

Erhebt der Staat nun Steuern sowohl auf Arbeits- und Kapitaleinkommen als auch
auf Erbschaften, so sollte er, gemäß der utilitaristischen Wohlfahrtsfunktion die Auf-
gabe verfolgen, die Summe der individuellen Nutzen zu maximieren. Da sich die
altruistischen Erblasser bereits das Ziel setzen durch ihre Vererbungsstrategien die
Wohlfahrt ihrer Nachkommen zu maximieren, kann in der Modellierung angenom-
men werden, dass die Zielsetzung des Staates (3.1) mit jener altruistischer Individuen
(2.2) übereinstimmt. Somit kann die Zeitpräferenzrate δ in den folgenden Überlegun-
gen als äquivalent zum Altruismusfaktor γ gesehen werden. Für die zu maximierende
Wohlfahrtsfunktion des sozialen Planers gilt damit:

max
∞∑

t=0

γtU(ct, ct+1, lt). (3.4)

Aus Vereinfachungsgründen sei nun angenommen, dass der Erblasser nur eine Pe-
riode lebt und sein Konsum in der zweiten Periode ct+1 somit Null entspricht. In
diesem Fall ist die Steuer auf Kapitalersparnisse gleichzeitig auch eine Steuer auf
Vermögenstransfers.

Unter der Nebenbedingung der Erzielung der exogen gegebenen Staatseinnahmen
R (3.3), zeigt sich nach einigen Umformungen, dass die Maximierung der sozialen
64 Vgl. Cremer und Pestieau (2006, S.1117).
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Wohlfahrt (3.4) im Gleichgewicht dazu führt, dass τ r = 0 ist. Demnach sollten
Ersparnisse und damit auch Erbschaften langfristig nicht besteuert werden.

Gemäß Chamley (1986) sollte die proportionale Besteuerung von Vermögenstrans-
fers in einem dynastisch geprägten Familienumfeld, das einen unendlichen Planungs-
horizont verfolgt, somit nur von einem einzigen Faktor bedingt werden:

• dem Grad der Kapitalakkumulation.

In kurzfristigen Übergangsperioden zu einem jeweiligen Gleichgewichtspunkt ist es
durchaus gerechtfertigt neben dem Einkommen auch Kapitalerträge und damit eben-
falls Vermögensübertragungen zu besteuern. Da langfristig aber immer ein Gleichge-
wichtszustand erreicht wird, sollte die Steuer auf Kapitaleinkommen und damit auch
auf Erbschaften auf lange Sicht steuerfrei bleiben. Die zur Deckung der Staatsaus-
gaben benötigten Einnahmen sollen keinen Einfluss auf die Besteuerung der Erb-
schaften haben und entsprechend nur über Einnahmen aus der Einkommensteuer
gedeckt werden.65

Auch wenn eine Steuerbefreiung dieser Art aus Gerechtigkeitsaspekten kritisiert
wird, ist es aus Effizienzgesichtspunkten ausschlaggebend Verhaltensreaktionen zu
minimieren. Eine Besteuerung altruistischer Vermögenstransfers ließe Verzerrungen
des Erblassers außer Acht, so dass diese nicht zu befürworten ist. 66

3.3.2.3 Paternalismus

Anders als im Altruismus ist die Zielsetzung der Eltern im Paternalismus von jener
des sozialen Planers verschieden.67 Der Nutzen, den die Eltern aus dem guten Gefühl
des Gebens erzielen, ist in der Regel unabhängig von jenem, den die Kinder aus der
Erbschaft erlangen. Das persönliche Nutzenkalkül weicht somit vom Optimum der
sozialen Wohlfahrt ab. Dabei maximieren die Individuen ihren Nutzen gemäß

Ut = u(ct, ct+1, lt) + ν(bt).

Inwieweit dieser paternalistische Nutzen der Erblasser nun in der Sozialen Wohl-
fahrtsfunktion berücksichtigt werden soll, wird vielfach diskutiert. So wird auf der
einen Seite gefordert alle externen Präferenzen, und damit auch den Nutzen der
Eltern durch die Hinterlassenschaft, aus der Wohlfahrtsfunktion herauszurechnen.
Auf der anderen Seite, die utilitaristische Ansichten verfolgt, wird hingegen argu-
mentiert, dass der Staat als sozialer Planer nicht legitimiert ist die Präferenzen der
Individuen zu verändern oder sie gar zu ignorieren. Daher sollten diese auch vollstän-
dig in die Wohlfahrtsmaximierung eingehen. Um die Betrachtung nicht auf eine der

65 Dieses Ergebnis behält auch dann seine Gültigkeit, wenn die Erblasser auch in der zweiten
Periode leben und in dieser konsumieren - die Darstellung wird aber um vieles komplexer. Vgl.
Cremer und Pestieau (2006, S. 1119).

66 Die Annahme der Nichtbesteuerung altruistischer Erbschaften seien nur in einem begrenzten
Planungshorizont zu rechtfertigen, nicht aber im Falle einer unendlichen Perspektive. Dort wür-
de eine Steuerfreiheit von Erbschaften aufgrund der abnehmenden Fürsorge der Erblasser für
entfernte Generationen, Vermögensübertragungen zu einer reinen Zufallsvariable werden lassen
und Ungerechtigkeit und Leid würden so zunehmen. Vgl. Fahri und Werning (2006, S.12).

67 Vgl. Cremer und Pestieau (2006, S. 1119f.).
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beiden Sichtweisen zu beschränken, wird ein Faktor 0 ≤ ε ≤ 1 in die soziale Wohl-
fahrtsfunktion aufgenommen. Der Extremwert ε = 0 rechnet dabei die individuellen
Präferenzen vollständig aus der gesellschaftlichen Wohlfahrt heraus, während ε = 1
die utilitaristische Sichtweise widerspiegelt. Damit folgt für die soziale Wohlfahrts-
funktion:

max
∞∑

t=1

δt[u(ct, ct+1, lt) + εν(bt)]. (3.5)

Ist ε > 0 und wird der Nutzen der Eltern somit nicht vollständig aus der Wohl-
fahrtsfunktion eliminiert, so ist jener Erbschaftswert optimal, für den der Grenznut-
zen ν ′ = 0 ist. Der Soziale Planer maximiert demnach den Wert der Erbschaft, um
damit das Wohlfahrtsoptimum zu erreichen. Eine Subventionierung von Erbschaften
wäre hier theoretisch die optimale Lösung. 68

Eine effiziente Ausgestaltung verzerrender Steuern auf Lohn- und Kapitaleinkünf-
te sowie auf Erbschaften wird dabei ausschlaggebend durch die Auswirkungen des
Faktors ε bestimmt. Generieren die Eltern Nutzen aus der Vererbung durch das
"gute Gefühl des Gebens" (ν > 0), so sind die Rücklagen für das Erbe einer Dop-
pelbesteuerung auf Ersparnisse und auf Hinterlassenschaften ausgesetzt.69

Um die soziale Wohlfahrt in der Gesellschaft (3.5) schließlich zu maximieren und
gleichzeitig ein bestimmtes Staatsbudget (3.3) zu erreichen, muss der Staat die Steu-
ersätze gemäß folgender vier Faktoren determinieren:

• der Höhe der vom Staat benötigten Einnahmen;

• dem Grad der Kapitalakkumulation;

• den kompensierten Nachfrageelastizitäten des Arbeitsangebots und des zu-
künftigen Konsums;

• der Ausprägung von ε.70

Dabei wird die Bestimmung des optimalen Steuersatzes auf Vermögenstransfers
grundlegend durch die Höhe von ε bestimmt. Wird der paternalistische Nutzen nicht
in die soziale Wohlfahrtsfunktion aufgenommen (ε = 0), so ist eine Erbschaftsbe-
steuerung einer solchen auf Ersparnisse vorzuziehen. Da angenommen wird, dass das
"gute Gefühl des Gebens" keinen Einfluss auf die soziale Wohlfahrt hat, ist es dem
sozialen Planer möglich, die Hinterlassenschaften, ähnlich wie auch bei ungeplanten
Vermögenstransfers, mit einer Erbschaftsteuer von bis zu 100 Prozent zu belegen,
ohne die soziale Wohlfahrt zu beeinträchtigen. Wird der Nutzen der Eltern hingegen

68 Kaplow (2000) weist darauf hin, dass eine Subventionierung dann ineffizient sein kann, wenn
anstatt des von den Kindern erhaltenen Nettovermögens, der Erbschaftsbetrag vor Steuern in
die Nutzenbetrachtung der Eltern eingeht. In diesem Fall ist den Eltern nur das eigene Opfer
wichtig, das sie für ihre Kinder aufbringen, nicht aber was diese erhalten. Eine Subventionierung
würde ihr Opfer jedoch geringer wirken lassen und so ihren Nutzen reduzieren.

69 Vgl. Cremer und Pestieau (2006, S. 1119f.).
70 Das heißt, inwieweit der soziale Planer die Präferenzen der Individuen in sein Wohlfahrtskalkül

aufnimmt.
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in die Wohlfahrtsmaximierung integriert (ε > 0), so muss jene Besteuerung gewählt
werden, die die Entscheidungen der Individuen minimal verzerrt und so die Wohl-
fahrt der Gesellschaft maximiert. Die Wahrscheinlichkeit der Nicht-Besteuerung oder
sogar einer Subventionierung von Erbschaften ist im Falle paternalistischer Verer-
bungen umso höher, je stärker der soziale Planer das gute Gefühl des Gebens mittels
eines höheren Wertes von ε in die soziale Wohlfahrtsfunktion integriert.71

3.3.2.4 Wechselseitige Vererbung

Wechselseitige Transfers sind grundlegend dadurch geprägt, dass die Eltern ihre
Nachkommen im Austausch für empfangene Dienste bezahlen. Dabei bedeutet ein
solcher Vermögenstransfer gemäß Kaplow (2000) für die Eltern eine Ausgabe, ähn-
lich der für Konsumgüter, für die sie eine Leistung in Form von Aufmerksamkeit
erhalten. Aus diesem Grund sollten Erbschaften auch äquivalent zu Gütern und
Dienstleistungen besteuert werden. So maximieren die Erblasser ihren Nutzen ge-
mäß:

Ut = u(ct, ct+1, lt) + ν(at+1).

Die Nachkommen erzielen aus der Arbeit, die sie für ihre Eltern entrichten, einen ne-
gativen Nutzen in Form entgangener Arbeitseinkommen. Somit muss für sie, wie in
Kapitel 2.2.3 erläutert, der Preis, den sie für die Leistung verlangen, ihrem entgange-
nen Lohn entsprechen. Die Erbschaftsteuer stellt aus Sicht des Erblassers damit eine
Preiserhöhung für jene Leistungen dar, die er von den Erben zu erhalten erhofft. In-
wieweit er diese akzeptiert, oder aber die Aufmerksamkeit durch den Konsum eines
anderen Gutes substituiert, hängt ausschließlich von der Nachfrageelastizität nach
Aufmerksamkeit ab.

Maximiert der soziale Planer die gesamtgesellschaftliche Wohlfahrt:

max

∞∑
t=1

δt[u(ct, ct+1, lt) + ν(at+1)],

unter der Nebenbedingung der Erzielung seiner Staatseinkünfte R (3.3), so kann,
wie auch im Paternalismus, die Gesamtbesteuerung der Erbschaft τ r + τ b(1 + r)
durch eine Doppelbesteuerung durchaus höher sein, als die Steuer auf zukünftigen
Konsum, welcher nur mit τ r besteuert wird. Wie hoch der Steuersatz τ b allerdings
ausfällt und ob er eventuell sogar negativ sein kann, hängt von folgenden Faktoren
ab:

• der Höhe der vom Staat benötigten Einnahmen;

• dem Grad der Kapitalakkumulation;

• den kompensierten Elastizitäten des Arbeitsangebots und jenen der Nachfrage
nach zukünftigem Konsum und nach Aufmerksamkeit.

71 Vgl. Michel und Pestieau (2004, S. 401-405).
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Die Höhe der Erbschaftsteuer sollte sich bei wechselseitigen Erbschaften ausschlagge-
bend an den kompensierten Nachfrageelastizitäten nach zukünftigem Konsum und
nach Aufmerksamkeit ausrichten. Dabei sollte aus Effizienzüberlegungen wieder-
um jene Bemessungsgrundlage stärker belastet werden, die weniger elastisch auf die
Steuererhebung reagiert. τ b sollte demnach negativ (positiv) sein, wenn die kompen-
sierte Nachfrageelastizität nach Aufmerksamkeit größer (kleiner) ist als jene nach
Konsum.72

3.4 Fazit: Eine effiziente Erbschaftsteuer

Die verschiedenen Vererbungsmotive lassen erkennen, dass, abhängig von den per-
sönlichen Anreizwirkungen der Erbschaftsteuer auf die Individuen, jeweils unter-
schiedliche Besteuerungsformen gewählt werden sollten. Tabelle 3.1 fasst die Verhal-
tensänderungen je nach Motivation der Hinterlassenschaft noch einmal zusammen.
Aufgrund durchaus unterschiedlicher Anreizwirkungen sollte sich eine effiziente Be-

Tabelle 3.1: Überblick über die Auswirkungen einer Erbschaftsteuer auf die ein-
zelnen Vererbungsmotive

Anreizwirkung der Vererbungsmotive
Erbschaftsteuer auf ungeplant altruistisch paternalistisch wechselseitig
das Sparverhalten
der Erblasser keine stark

negativ
negativ/
keine1 negativ

das Sparverhalten
der Erben

positiv2/
keine

positiv2/
keine

positiv2/
keine positiv

die Steuervermei-
dung (Kapitalflucht) keine stark

positiv
positiv/
keine1 positiv

1 für ε = 0.
2 gemäß Gale und Perozek (2000).
Quelle: In Anlehnung an Cremer und Pestieau (2006, S. 1113).

steuerung von Vermögensübertragungen langfristig an den jeweiligen Eigenschaften
der verschiedenen Erbschaftsmotive orientieren. Nur so ist es möglich, die Ausweich-
reaktionen zu minimieren. Für jedes Motiv ergibt sich damit eine andere optimale
Besteuerungsform.

Ungeplante Erbschaften können zu nahezu 100 Prozent besteuert werden. Ab-
hängig ist der Steuersatz dabei nur von der potenziellen Reaktion der Erben und
davon, ob gleichzeitig auch eine Einkommensteuer erhoben wird. Ist die Elastizität
des Arbeitsangebots der Erben positiv, so sollte das Erbe zwar hoch besteuert, aber
nicht vollständig konfisziert werden.

72 Vgl. Cremer und Pestieau (2006, S. 1120ff.).



3 Optimale Besteuerung von Vermögenstransfers 32

Altruistische Erbschaften hingegen sollten in keinem Fall mit einer Erbschaft-
steuer belegt werden. Dynastische Eltern verteilen ihr Vermögen optimal über die
Generationen hinweg und maximieren so indirekt die soziale Wohlfahrt der Gesell-
schaft. Eine Besteuerung würde dieses Verhalten lediglich verzerren und so Ineffizi-
enzen erzeugen.

Paternalistische Erbschaften erfahren verschiedene Betrachtungsweisen, die
dadurch bestimmt werden, ob das "gute Gefühl des Gebens" in die soziale Wohl-
fahrtsfunktion integriert wird. Bei einer Nichtberücksichtigung des paternalistischen
Nutzens (ε = 0), kann ähnlich der ungeplanten Erbschaften das hinterlassene Vermö-
gen nahezu vollständig besteuert werden. Wird der paternalistische Nutzen hingegen
in die gesellschaftliche Nutzenbetrachtung einbezogen (ε > 0), so sollten Erbschaften
unbesteuert bleiben oder sogar subventioniert werden, um die soziale Wohlfahrt zu
erhöhen.

Wechselseitige Erbschaften sollten ähnlich wie ein Konsumgut der Zukunft
besteuert werden. Je nach den relativen Preiselastizitäten der Nachfrage nach Auf-
merksamkeit und nach zukünftigem Konsum, sollte der Erbschaftsteuersatz somit
entweder positiv oder negativ ausfallen.

Für ein Erbschaftsteuersystem, das den Anforderungen aller Vererbungsmotive
genügt, muss es dem Staat gelingen, die jeweiligen Motive der Erblasser zu erfassen.
Obwohl es in der Regel sicherlich schwierig ist, einer Erbschaft die zugrunde liegende
Motivation direkt zu entnehmen, können doch Anhaltspunkte genutzt werden, um
auf ein bestimmtes Motiv zu schließen. Erben beispielsweise nächste Angehörige,
wie die Ehepartner oder die Kinder, so spricht dies viel eher für ein dynastisches
Motiv als Hinterlassenschaften an entfernte Verwandte.73

So legte bereits Richter (1987) dar, dass gemäß der doppelten Progression die
Besteuerung von Erbschaften neben dem Vermögenswert auch durch den Grad der
Blutsverwandtschaft determiniert werden muss. Unabhängig davon, ob ein propor-
tionales oder progressives Steuersystem eingesetzt wird - wobei ersteres aus Effizi-
enzgesichtspunkten zu bevorzugen ist74 - muss der Bedeutung der Vererbungsmotive
und damit verbundenen steuerplanerischen Aktivitäten Rechnung getragen werden.
Dies ist in der Regel nur dann möglich, wenn die Besteuerung von Hinterlassenschaf-
ten eine persönliche Ausrichtung erhält. So sollen nicht bestimmte Vermögenswerte,
wie beispielsweise Unternehmensbesitz, bevorzugt behandelt werden. Vielmehr sind
persönliche Steuerbefreiungen notwendig, um ein effizientes Steuersystem zu gestal-
ten. Das bedeutet, dass Vermögenstransfers an Ehepartner oder Kinder steuerfrei
sein sollten, während das Vermögen entfernter oder fremder Erblasser durchaus be-
steuert werden kann, ohne in der Regel allokative Ineffizienzen zu verursachen.

Auch wenn aus Gerechtigkeitsbestreben vielfach die Forderung nach einer Erhö-
hung der Erbschaftsteuer laut wird, so muss doch klar werden, dass sich dieses durch

73 Vgl. Scheffler und Wigger (2006, S. 2446).
74 Da die Zusatzlast exponenziell mit dem Steuersatz steigt, ist eine proportionale Steuer aufgrund

geringerer Verhaltensverzerrungen immer effizienter als eine progressive Steuer. Vgl. Atkinson
und Stiglitz (1980, S. 36ff.).
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eine verstärkte Emigration und steuerplanerische Aktivitäten finanzkräftiger Indivi-
duen auf kurz oder lang ins Gegenteil umkehren kann. Effizienzorientierte Belange
sollten daher viel stärker in die steuerpolitische Betrachtung einbezogen werden.
Nur so kann eine höhere Kapitalakkumulation und eine damit verbundene höhere
Investitionstätigkeit für dauerhaften Wohlstand in der Gesellschaft sorgen.
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4 Erbschaftsteuern in der Praxis

Die Ausgestaltung und Erhebung einer Steuer auf Hinterlassenschaften wird in der
Praxis viel diskutiert. Befürworter sehen in ihr den Vollzug distributiver Gerechtig-
keit und fordern eine stärkere Belastung hoher Erbschaften durch eine Anhebung
der Spitzensteuersätze. Gegner jedoch erachten die Kosten der Erhebung für un-
angemessen hoch im Vergleich zu einem äußerst geringen Nutzen und fordern ihre
Abschaffung.75

Trotz dieser geteilten Meinungen ist die Erhebung einer Erbschaftsteuer in vie-
len Industrienationen üblich. Lediglich Australien und Kanada, wo eine Erbschaft
bereits seit einigen Jahren unbesteuert bleibt, bildeten diesbezüglich lange eine Aus-
nahme. In den letzten Jahren jedoch folgten immer mehr westliche Nationen dem
Vorbild dieser beiden Staaten. So hat Italien die Besteuerung von Vermögenstrans-
fers bereits 2001, Schweden und Portugal 2004 aufgehoben. Österreich verzichtet seit
diesem Jahr ebenfalls auf die Erhebung einer Erbschaftsteuer, die von der Mehrheit
der zehn neuen EU-Staaten, die 2004 der Union beitraten, gar nicht erst eingeführt
wurde.76

Dabei unterscheidet sich die Erbschaftsteuer allgemein hinsichtlich der Art ihrer
Erhebung und der gesetzlichen Freiheit, eine beliebige Erbfolge zu bestimmen. Wäh-
rend einige Staaten die Hinterlassenschaft direkt beim Erblasser besteuern, ziehen
andere den erhaltenen Vermögenswert erst bei deren Empfängern als Bemessungs-
grundlage heran, was die Berücksichtigung familiärer Bindungen zum Erblasser er-
möglicht.77

Zu einer genaueren Betrachtung dieser unterschiedlichen Ausprägungen soll zu-
nächst anhand einer Auswahl westlicher Industrienationen ein internationaler Ver-
gleich der Erbschaftsbesteuerung erfolgen. Die in vielen europäischen Staaten ge-
bräuchliche differenzierte Erbschaftsteuer soll dazu der einheitlichen Vermögensteu-
er gegenübergestellt werden, wie sie beispielsweise in den Vereinigten Staaten er-
hoben wird. Im Anschluss wird die Ausgestaltung der deutschen Erbschaftsteuer
in einem kurzen Überblick näher betrachtet, um abschließend die daraus gewon-
nenen Erkenntnisse in einen effizienzorientierten Kontext zu bringen und mögliche
Reformoptionen für das deutsche Erbschaftsteuersystem darzustellen.

4.1 Differenzierte Erbschaftsteuer vs. einheitliche
Vermögensteuer - ein internationaler Vergleich

Die Erhebung einer Erbschaftsteuer erfolgt im internationalen Umfeld anhand zwei-
er grundlegender Ausprägungen. So kann sie zum einen in Form einer Nachlasssteuer
erhoben werden, die den Wert der Hinterlassenschaft des Verstorbenen als Bemes-
sungsgrundlage heranzieht. Diese Art der einheitlichen Vermögensbesteuerung ist in
den USA oder auch in Großbritannien anzutreffen. Eine andere Form der Erhebung

75 Vgl. Gale und Perozek (2000, S. 216f.).
76 Von den neuen EU-Beitrittsländern erheben Estland, Lettland, Litauen, Malta, die Slowakei und

Zypern keine Erbschaftsteuer.Vgl. Scheffler und Spengel (2004).
77 Vgl. Musgrave, Musgrave und Kullmer (1993, S. 350f.).
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ist die Erbanfallsteuer, die den jeweiligen Betrag der Hinterlassenschaft bei den ein-
zelnen Erben besteuert. Viele europäische Staaten, so auch Deutschland, weisen eine
solche differenzierte Erbschaftsteuer auf.78

Im US-amerikanischen und angelsächsischen Wirtschaftsraum wird das gesamte
Vermögen des Erblassers, bereinigt um bestimmte sachliche Anrechnungsbeträge,
einer Besteuerung unterzogen. Dabei ist es völlig unerheblich, in welchem verwandt-
schaftlichen Verhältnis Erben und Erblasser zueinander stehen. Lediglich der Ehe-
gatte des Verstorbenen wird in der Regel vollkommen von der Steuer freigestellt. In
den USA steigt der Steuersatz in allen anderen Fällen progressiv mit der Höhe des
hinterlassenen Vermögens an und bewegt sich zwischen 18 und 49 Prozent. Dabei
erhält jeder Steuerpflichtige einen persönlichen Steuerfreibetrag, der sofern er nicht
schon zu Lebzeiten vollständig genutzt wurde, nach dem Tode auf die Hinterlassen-
schaft angerechnet wird. Dieser betrug im Jahr 2006 bereits 2.000.000 US-Dollar
und soll weiter angehoben werden. In Großbritannien hingegen genießt jede Hin-
terlassenschaft einen Freibetrag von umgerechnet etwa 296.750 Euro. Der darüber
hinausgehende Betrag wird dann mit einem proportionalen Steuertarif von 40 Pro-
zent belegt.79 Historisch bedingt herrscht in jenen Ländern, die Erbschaften mit
einer Nachlasssteuer belegen, vielfach auch eine vollkommene Verfügungsfreiheit der
Erblasser über den Erbschaftswert.80 So hat auch in den USA und den angelsäch-
sischen Ländern kein Angehöriger, auch nicht die nächsten Verwandten, Anspruch
auf einen bestimmten Erbschaftsteil und können daher vollständig enterbt werden.
Durch diese Verfügungsfreiheit ist es den Erblassern möglich, durch die bewusste
Aufteilung ihres Erbes, Unterschiede hinsichtlich der persönlichen Fähigkeiten und
des Vermögens unter den Nachkommen gezielter und so in der Regel optimal aus-
zugleichen.81

In den meisten europäischen Staaten ist die Vererbungsfreiheit durch eine ge-
setzlich geregelte Erbfolge eingeschränkt. Zwar hat der Wille des Erblassers mittels
seines Testaments Vorrang, doch können gesetzliche Pflichtteile, die eine gleichmäßi-
ge Aufteilung der Hinterlassenschaft auf die Nachkommen vorsehen, nicht vollstän-
dig umgangen werden. So können potenzielle Unterschiede unter den Nachkommen
durch eine Erbschaft meist nur unzureichend kompensiert werden.82 Anders als in der
einheitlichen Vermögensbesteuerung ist es durch die Erhebung einer Erbanfallsteuer
in der Mehrzahl der europäischen Länder aber möglich, die familiären Bindungen
zwischen Erblasser und Erben zu berücksichtigen. So existieren persönliche Steuer-
freibeträge, die mit wachsender verwandtschaftlicher Nähe ansteigen. Zudem weisen
die meisten europäischen Staaten doppelt progressive Erbschaftsteuersätze auf, die
mit sinkendem Verwandtschaftsgrad und wachsendem Wert der Hinterlassenschaft
zunehmen. Da die Ausprägung dieser Steuersätze unter den Nationen stark schwan-
ken kann, soll Tabelle 4.1 einen kurzen Überblick über die Bandbreite der Erbschaft-

78 Vgl. Musgrave, Musgrave und Kullmer (1993, S. 350-353). Einige Länder - etwa Dänemark und
Liechtenstein - nutzen eine Kombination beider Besteuerungsformen, die aber für die folgende
Betrachtung vernachlässigt werden soll.

79 Vgl. Scheffler und Spengel (2004, S. 152-166 und S. 236-256).
80 Für eine nähere Betrachtung dieser historischen Entwicklung siehe Pestieau (2003).
81 Vgl. Gale und Slemrod (2000, S. 4ff.).
82 Vgl. Pestieau (2003, S. 5).
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steuersätze einzelner europäischer Staaten liefern. Der Minimalwert, der in der Regel
den Steuertarif für den Ehegatten beschreibt, fällt in Luxemburg und der Schweiz
mit einer völligen Steuerbefreiung am niedrigsten aus. Der Maximalwert, der den
Spitzensteuersatz für hohe Hinterlassenschaften an verwandtschaftlich entfernte Er-
ben determiniert, ist in seiner stärksten Ausprägung mit 81,6 Prozent in Spanien
anzutreffen.83

Tabelle 4.1: Schwankungsbreite der Erbschaftsteuersätze in ausgewählten europäi-
schen Staaten

D E F B NL LUX AUS CH
Erbschaftsteuer- min 7 7,65 5 3 5 0 0 2
sätze (in Prozent) max 50 81,6 60 80 68 48 60 54,6
Quelle: Eigene Darstellung nach Daten aus Scheffler und Spengel (2004).

Aus der Betrachtung der optimalen Erbschaftsbesteuerung des vorangegangenen
Kapitels lässt sich folgern, dass die an familiären Verhältnissen orientierten Erb-
schaftsteuersysteme der europäischen Staaten die Vererbungsmotive der Individuen
besser berücksichtigen. Nahe Angehörige werden gegenüber entfernten Verwandten
bevorzugt behandelt, was Ausweichreaktionen mindert. Allerdings lassen diese Sys-
teme, anders als die allgemeine Vermögensteuer in den USA oder in Großbritannien,
keine freie und damit keine optimale Vermögensverteilung durch den Erblassers zu.84

Eine Ausweitung der familiären Orientierung der europäischen Erbanfallsteuer
und eine Ergänzung um die freie Wahl der Erbfolge und die Möglichkeit der Enter-
bung, würden einem Optimalsteuersystem, als eine Kombination aus beiden existie-
renden Systemen, jedoch recht nahe kommen.85

4.2 Das deutsche Erbschaftsteuersystem

4.2.1 Entwicklung und Aufkommen der Erbschaftsteuer in Deutschland

Die Erbschaftsteuererhebung hat auf deutschem Boden eine lange geschichtliche Tra-
dition und geht bis ins 9. Jahrhundert zurück. Damals wurden Besitzwechselabgaben
als so genannter Totenzoll eingeführt, der an die Grundherren abzuliefern war. Der
Grundstein zum modernen deutschen Erbschaftsteuerrecht wurde schließlich Ende
des 19. Jahrhunderts in Preußen gelegt. Dieses wurde im Laufe der Zeit immer wie-
der Reformen unterzogen. Heute liegt die Gesetzgebungskompetenz beim Bund, das
Steueraufkommen fällt den Ländern zu.86

Eine neue Reform des Erbschaftsteuerrechts ist, aufgrund eines im Januar 2007
gefällten Urteils des Bundesverfassungsgerichts, auch in nächster Zukunft erneut

83 Vgl. Scheffler und Spengel (2004, S. 399-441).
84 Vgl. Pestieau (2003, S. 5f.).
85 Vgl. Cremer und Pestieau (2006, S. 1126).
86 Diese Regelung gilt seit 1954; verfassungsrechtlich seit 1949.Vgl. Bundesministerium der Finan-

zen (2003).



4 Erbschaftsteuern in der Praxis 37

zu erwarten. Das gegenwärtige deutsche Erbschaftsteuerrecht mit seiner Sonderbe-
handlung einzelner Vermögenswerte wurde gemäß des Gleichheitsgrundsatzes als
nicht verfassungskonform erklärt und eine Neugestaltung gefordert.87

Allgemein bewegt sich die Höhe des Erbschaftsteueraufkommens in Deutschland
in den letzten Jahren zwischen 3,0 und 4,3 Mrd. Euro (Tabelle 4.2), so dass weni-
ger als ein Prozent der Gesamtsteuereinnahmen des Staates auf die Erbschaftsteuer
entfallen. Aufgrund dieses geringen Gesamtvolumens kommt ihr eine durchaus un-
tergeordnete Bedeutung zu.

Tabelle 4.2: Das Erbschaftsteueraufkommen der Länder

Jahr 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Erbschaftsteuerein-
nahmen (in Mio. Euro) 3.367 3.069 3.021 3.373 4.284 4.097 3.763

Prozentsatz am
Steueraufkommen1 0,67 0,70 0,67 0,67 0,65 0,61 0,55
1 ohne Sozialversicherungsbeiträge.
Quelle: Deutsche Bundesbank, Monatsbericht Februar (2007, S. 55f.); eigene Berechnungen

Auch ein Vergleich zu anderen OECD-Ländern zeigt, dass Deutschland hinsicht-
lich des Anteils der Erbschaftsteuer am Gesamtsteueraufkommen eher unterdurch-
schnittlich abschneidet. So schwanken die Erbschaftsteueranteile zwischen 0,17 Pro-
zent (in Österreich) und 2,25 Prozent (in Japan).

Das deutsche Steueraufkommen aus Hinterlassenschaften wird dabei zu größten
Teilen von der geringen Anzahl jener Haushalte getragen, die Gegenstand sehr großer
Vermögensübertragungen sind. So werden 18,5 Prozent des Erbschaftsteueraufkom-
mens durch Erbschaften generiert, die ein Volumen von über 5 Mio. Euro aufweisen.
Diese nehmen aber lediglich 0,15 Prozent aller Erbschaftsfälle eines Jahres ein. Hin-
terlassenschaften über 2,5 Mio. Euro erzeugen bereits 26,6 Prozent des Aufkommens,
obwohl sie mit etwa 0,44 Prozent der jährlichen Erbschaften ebenfalls kaum Gewicht
haben. Damit werden etwa dreiviertel der Erbschaftsteuereinnahmen lediglich durch
etwa ein Zehntel aller Hinterlassenschaften eines Jahres erwirtschaftet. Diese weisen
einen steuerpflichtigen Betrag von über 200.000 Euro auf.88 Da in der Mehrzahl aller
Vermögensübertragungen aufgrund hoher Freibeträge keine Erbschaftsteuer anfällt,
ist die vielfach geforderte stärkere Belastung hoher und die Entlastung niedriger
Hinterlassenschaften in Deutschland bereits weitestgehend gegeben. Eine weitere
Verstärkung der Erbschaftsteuerverteilung ist vor dem Hintergrund dieser Erkennt-
nis kaum mehr möglich.89

4.2.2 Ausgestaltung des deutschen Erbschaftsteuerrechts

Die Ausgestaltung des deutschen Erbschaftsteuerrechts ist bei weitem zu komplex,
um sie mit all ihren Einzelheiten an dieser Stelle darzulegen. Daher soll ein kurzer

87 Vgl. Bundesverfassungsgericht, Urteil (2007).
88 Vgl. Statistisches Bundesamt (2005).
89 Vgl. Scheffler und Wigger (2006, S. 2443f.).
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Überblick über die für diese Arbeit ausschlaggebenden Punkte ausreichen, um zu
klären, wer besteuert wird, wie sich der Wert des Nachlasses bestimmt und wie
schließlich die Höhe der Steuerlast festgesetzt wird. Dabei wird aus Gründen der
Übersichtlichkeit von jeglichen Aspekten der Schenkungsteuer, die in einem engen
Zusammenhang zur Erbschaftsteuer steht, abstrahiert.

Erbschaftsteuerpflichtig ist grundsätzlich jeder Erwerber, der durch die Erbschaft
eine Bereicherung erfahren hat. So unterliegen der Besteuerung jegliche Vermögens-
werte, die in Form von Vermächtnissen zum Zeitpunkt des Todes vom Erblasser auf
die Erben übertragen werden.

Zur Ermittlung der jeweiligen Steuerlast müssen die Erbschaftsgegenstände er-
fasst und in verschiedene Vermögensarten gegliedert werden. Es wird in Grundver-
mögen, land- und forstwirtschaftliches Vermögen, Betriebsvermögen und ’Übriges
Vermögen’ unterschieden, da diese nach deutschem Erbschaftsrecht unterschiedlich
behandelt werden.

Tabelle 4.3: Ermittlung des steuerpflichtigen Erwerbs

Wert der Zuwendung (Bruttovermögenszuwachs)
- Nachlassverbindlichkeiten
= Reinvermögen (Nettovermögenszuwachs)
- Steuerbefreiung und Freibeträge
= steuerpflichtiger Erwerb
Quelle: In Anlehnung an Schulze zur Wiesche (1997, S. 109) und Sexauer (2002, S. 191).

Zur Ermittlung des steuerpflichtigen Betrags der Hinterlassenschaft (Tabelle 4.3)
wird zunächst der anfallende Bruttoerbschaftswert um jene Verbindlichkeiten berei-
nigt, die im unmittelbaren Zuge des Nachlasses entstehen. Das sind unter anderem
private Steuerschulden, Mietrückstände, aber auch anfallende Bestattungskosten.
Von dem daraus ermittelten Reinvermögen werden dann sachliche und persönliche
Freibeträge des Erben abgezogen, so dass sich daraus der steuerpflichtige Erbschafts-
wert des Begünstigten ergibt.

Die persönlichen Steuerfreibeträge richten sich dabei nach der familiären Bindung
von Erblasser und Erben. So werden sowohl die Freibeträge als auch die Erbschaft-
steuer in Deutschland anhand dreier Steuerklassen ermittelt:

• In Steuerklasse I fallen grundsätzlich Ehegatten, Kinder und Stiefkinder des
Erblassers. Zusätzlich aber auch Enkelkinder sowie Eltern und Großeltern.

• Steuerklasse II gilt für Geschwister (auch Halbgeschwister), Geschwisterkinder,
Stiefeltern, Schwiegerkinder, Schwiegereltern und den geschiedenen Ehegatten.

• In Steuerklasse III werden schließlich alle übrigen Erben zusammengefasst.

Jedem Erben steht ein persönlicher Freibetrag zu. Dieser sinkt mit abnehmendem
Verwandtschaftsgrad und hat einen Höchstwert von 307.000 Euro für die Ehegatten
und einen Unterwert von 5.200 Euro für Erben der Steuerklasse III. Zudem wird dem
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Ehegatten und den Kindern bis zum vollendeten 27. Lebensjahr noch ein besonderer
Versorgungsfreibetrag gewährt.
Sachliche Steuerfreibeträge beschreiben die Sonderbehandlungen bestimmter Ver-

mögenswerte. So wird den Erben im Falle des Erwerbs von inländischem Betriebs-
vermögen ein Freibetrag von bis zu 225.000 Euro zugestanden. Zudem erhält er einen
Bewertungsabschlag von 35 Prozent auf jenen Wert, der den Freibetrag übersteigt,
wenn das erworbene Betriebsvermögen mindestens fünf Jahre in der Nachfolgegene-
ration erhalten bleibt. Eine entsprechende Steuerbefreiung gilt auch für den Erwerb
von Anteilen an Kapitalgesellschaften, wenn der Erblasser am Nennkapital dieser
Gesellschaft zu mehr als einem Viertel beteiligt war, und für land- und forstwirt-
schaftlichen Besitz. Zudem ist es möglich, Betriebsvermögen, nicht aber die anderen
Vermögensarten, einer zinslosen Stundung der Steuerzahllast um zehn Jahre zu un-
terziehen. Damit soll es den Erben ermöglicht werden, das Unternehmen nach dem
Tod des Erblassers weiterhin aufrecht zu erhalten.

Die Erhebung der Erbschaftsteuer auf den nach diesen Abzügen übrig bleibenden
Vermögenswert erfolgt dann doppelt progressiv. So steigen die Steuersätze (Tabelle
4.4) sowohl mit der Höhe des steuerpflichtigen Betrags, als auch gemäß der Steuer-
klassen mit abnehmendem Verwandtschaftsgrad.

Tabelle 4.4: Erbschaftsteuersätze nach Steuerklassen

steuerpflichtiger
Erbschaftswert (in Euro) Steuersatz je Steuerklasse

I II III
52.000 7 12 17
256.000 11 17 23
512.000 15 22 29
5.113.000 19 27 35
12.783.000 23 32 41
25.565.000 27 37 47
über 25.565.000 30 40 50
Quelle: Bundesfinanzministerium, Lexikon Steuern, Stand: 1.1.2003.

Allgemein weist das aktuelle Erbschaftsteuerrecht in Deutschland sehr komplizier-
te Bewertungsverfahren auf. Die Steuererhebung ist durch viele Sonderregelungen
sehr aufwändig und verursacht damit erhebliche Kosten in ihrer Durchführung. Auch
aus diesem Grund wird die Erbschaftsteuer bereits seit mehr als einem Jahrzehnt
heftig diskutiert und Reformen gefordert. Ausgangspunkt dazu bildet eine Entschei-
dung des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahre 1995.90 Demnach war es mit dem
Gleichheitsgrundsatz des Art. 3 GG nicht vereinbar, Wirtschaftsgüter, die nach un-
terschiedlichen Grundsätzen bewertet werden, zunächst in einer Bemessungsgrund-
lage zusammenzufassen und anschließend mit einem einheitlichen Steuersatz zu be-
steuern. Die im Anschluss daran durchgeführte Neugestaltung des Erbschaftsteuer-
gesetzes stellt sich heute als äußerst problematisch dar, da es durch die getrennte

90 Vgl. Bundesverfassungsgericht, Urteil (1995).
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Veranlagung der verschiedenen Vermögensarten zu erheblichen Bewertungsunter-
schieden kommt.91

So wurde schließlich im Januar 2007 in einem erneuten Urteil des Bundesver-
fassungsgerichts diese ungleiche Behandlung der verschiedenen Vermögensarten für
unzulässig erklärt.92 Gleichzeitig hat man die Regierung beauftragt bis Ende 2008,
einen neuen Gesetzesvorschlag zu entwickeln, der die Neugestaltung einer gemäß des
Gleichheitsgrundsatzes verfassungskonformen Erbschaftsteuer vorsieht.

4.3 Fazit: Reform der deutschen Erbschaftsteuer

Um Anhaltspunkte für eine Reform des deutschen Erbschaftsteuersystems zu fin-
den, bietet sich ein Vergleich mit bestehenden Steuersystemen anderer Staaten an,
deren Regelungen sich erheblich unterscheiden. Gerade unter dem Aspekt der steu-
erlichen Wettbewerbsfähigkeit eines Landes sind solche komparativen Analysen von
großer Bedeutung. Auf den ersten Blick orientiert sich das deutsche Steuerrecht re-
lativ gut an den Implikationen eines optimalen Erbschaftsteuersystems. Persönliche
Freibeträge naher Angehöriger sind recht hoch und die Existenz der verschiedenen
Steuerklassen sorgt zudem für eine bevorzugte Behandlung familiär motivierter Hin-
terlassenschaften.

Eine genauere Analyse hinsichtlich der Besteuerung von Erbschaften an nächste
Angehörige - Ehegatten und Kinder - zeigt aber auch, dass Deutschland bei der Be-
steuerung der Ehegatten im internationalen Vergleich zwar den höchsten Freibetrag
gewährt, sich damit aber nur im Mittelfeld einordnet. In anderen Staaten93 blei-
ben Vermögenstransfers an den Ehegatten vollständig steuerfrei. Ein ähnliches Bild
bietet sich auch bei Vermögensübertragungen an die eigenen Kinder. Zwar bietet
Deutschland nach Irland in diesem Fall den zweithöchsten Freibetrag, doch bleiben
Erbschaften an die Kinder beispielsweise in Luxemburg und der Schweiz ebenfalls
vollkommen unbesteuert.94

Allgemein ist zu konstatieren, dass viele Erbschaften in Deutschland von einer
Besteuerung nicht betroffen sind. Die übrigen steuerpflichtigen Hinterlassenschaf-
ten werden zudem erst recht spät mit dem Spitzensteuersatz belegt.95 Allerdings
verläuft die Progression für diese im Vergleich zu anderen Staaten sehr steil (Vgl.
Tabelle 4.4). So werden Erben eines hohen Vermögenswertes, auch nächste Angehö-
rige, außerordentlich stark belastet und haben damit einen großen Anreiz sich der
Besteuerung zu entziehen.96

Im Zuge der durch das Bundesverfassungsgerichtsurteil geforderten Neugestaltung
des Erbschaftsteuergesetzes sollte somit die Chance genutzt werden, um ein effizien-
ter gestaltetes Steuersystem zu fördern, das Ausweichreaktionen minimiert. Eine

91 Vgl. Scheffler und Spengel (2004, S. 35).
92 Vgl. Bundesverfassungsgericht, Urteil (2007).
93 Dazu zählen Großbritannien, Irland, Dänemark, USA, Japan, mehrheitlich die Teile der Schweiz

und Luxemburg, soweit zumindest ein Kind aus der Verbindung hervorgegangen ist.
94 Vgl. Scheffler und Spengel (2004, S.400-441).
95 Dieser wird in Deutschland erst bei einem steuerpflichtigen Erbschaftswert von 25.565.000 Euro

erreicht und liegt damit weit über dem anderer Länder.
96 Vgl. Scheffler und Spengel (2004, S. 42-47).
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verstärkte Ausrichtung an den familiären Bindungen des Erben und des Erblassers
und damit eine Ausweitung der persönlichen Steuerbefreiungen wäre daher optimal.
Durch diese wäre eine Rechtfertigung sachlicher Steuerbefreiungen zum Erhalt fami-
liären Betriebsvermögens dann nicht mehr gegeben und so der Gleichheitsgrundsatz
des Grundgesetzes gewahrt. Deutschland sollte aus diesem Grund, ähnlich wie Lu-
xemburg oder die Schweiz, Erbschaften an Ehegatten und Kinder völlig steuerfrei
gestalten, um Ausweichreaktionen und vor allem die Kapitalflucht dynastisch moti-
vierter Familien zu verhindern. Um zudem eine optimale Verteilung des Vermögens
je nach den Bedürfnissen und Fähigkeiten der Nachkommen zu ermöglichen, wäre
es aus Effizienzaspekten zusätzlich wünschenswert, das Erbschaftsteuerrecht um die
freie Bestimmung der Erbfolge zu ergänzen.
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5 Zusammenfassung

Unabhängig vom Ausgang der politischen Diskussion über eine Reform der Erb-
schaftsteuer steht fest, dass das bestehende deutsche Erbschaftsteuersystem reform-
bedürftig ist. Dabei muss eine Abschaffung der Steuer, wie es einige Kritikern for-
dern, nicht notwendigerweise der richtige Schritt sein.

Wie die vorliegende Arbeit zeigt, sollte sich die Besteuerung von Hinterlassen-
schaften nicht nur auf ihre distributive Wirkung konzentrieren. Personen, die die
Erhebung oder sogar eine Erhöhung der Erbschaftsteuer aus diesem Grunde for-
dern, vernachlässigen vielfach, dass die Erblasser eine Reduzierung ihres Vermögens
nicht uneingeschränkt hinnehmen werden. In letzter Instanz entscheiden die Erben
über die Höhe der Hinterlassenschaft und passen ihr Verhalten an die durch die
Steuer veränderte Situation an oder weichen ihr gar gänzlich aus. Solche Verhal-
tensänderungen, allen voran die Migration wohlhabender Familien ins steuergüns-
tigere Ausland, führen in der Regel zu einer Abwanderung des Kapitals, was einen
Rückgang der Investitionstätigkeit und damit Arbeitsplatzabbau im Inland zur Fol-
ge hat. Damit kommt es zu geringeren Steuereinnahmen des Staates - nicht nur aus
Hinterlassenschaften, sondern hinsichtlich aller Ertrag- und Verbrauchsteuern. Die
verfügbare Umverteilungsmenge sinkt, so dass letztlich eine Schlechterstellung ins-
besondere jener Individuen erfolgt, die von der Umverteilung eigentlich profitieren
sollten.

Um diese Effekte zu vermindern, sollte sich die Ausrichtung der Erbschaftsteuer
viel stärker daran orientieren, was einen Erblasser motiviert, auf Teile seines Ver-
mögens zu verzichten und diese für seine Erben zu sparen. Die unterschiedlichen
familiären Vererbungsmotive, die von altruistischer Sorge um die Nachkommen bis
hin zu egoistischen Verhandlungen zwischen Eltern und Kindern reichen, ebenso
wie völlig unmotivierte (ungeplante) Hinterlassenschaften sollten im Besteuerungs-
kalkül Berücksichtigung finden. So zeigt das Optimierungsmodell, dass die meisten
familiär motivierten Hinterlassenschaften gänzlich steuerfrei bleiben und in einigen
Fällen sogar subventioniert werden sollten, um die soziale Wohlfahrt der Gesellschaft
zu maximieren. Ungeplante Hinterlassenschaften hingegen, bei denen die Erblasser
keinem bestimmten Erbschaftswillen folgen, können einer hohen Besteuerung unter-
zogen werden, ohne Ineffizienzen zu erzeugen.

Dass diese theoretischen Erkenntnisse nicht unbedingt als konkrete Handlungs-
empfehlungen auf den Gesetzgeber übertragbar sind, ist anzunehmen. Die Model-
lierung der einzelnen Vererbungsmotive und die Ableitung einer effizienten Erb-
schaftsteuer gibt nur eine eingeschränkte Betrachtungsweise wieder. So basiert das
Modell grundlegend auf den Annahmen identischer Individuen, die innerhalb zwei-
er Lebensperioden Entscheidungen über Konsum und Sparverhalten treffen. Die
Beweggründe, die hinter einer Erbschaft stehen, sind zudem eindeutig zu identifi-
zieren. In der Realität ist dies um ein Vielfaches komplexer. Aus diesem Grunde
mag es zwar kein universelles Rezept optimaler Erbschaftsteuersätze geben, jedoch
beleuchtet die theoretische Modellierung verschiedene Aspekte und Eigenschaften
der Erbschaftsteuer und kann so wichtige Anhaltspunkte liefern, die in der politi-
schen Praxis Beachtung finden sollten. Unerwünschte, oftmals unerkannte, negative
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Aspekte der Besteuerung können damit umgangen und ihre ökonomischen Folgen
minimiert werden.

So kann festgehalten werden, dass die Erhebung einer Erbschaftsteuer in einigen
Fällen durchaus zu rechtfertigen ist. Aufgrund eines sehr komplexen Erbschaftsteu-
errechts mit unterschiedlichen Bewertungsmethoden und Freibeträgen, ist ihre Er-
mittlung und Umsetzung in Deutschland jedoch äußerst kostspielig. Im Zuge der
Reformen wird daher eine grundlegende Vereinfachungen des Erbschaftsteuersys-
tems gefordert. Vermögenswerte sollen realitätsnäher und vor allen Dingen nach
dem Gleichheitsgrundsatz einheitlich besteuert werden.97 Um zudem die verschie-
denen Erbschaftsmotive und damit auch die familiären Bindungen zwischen Erben
und Erblassern zu berücksichtigen, sollten persönliche Steuerbefreiungen viel stär-
ker ausgebaut werden. Eine Aufhebung der Besteuerung nächster Angehöriger, der
Ehegatten und der Kinder, wäre daher optimal. Aus ökonomischen Gesichtspunk-
ten lassen sich diese viel eher rechtfertigen als sachliche Freibeträge. Sie minimieren
die Ausweichreaktionen der Erblasser und garantieren zusätzlich den Fortbestand
familiären Betriebsvermögens.98 Eine zusätzliche Aufhebung der gesetzlichen Pflicht-
anteile würde es ermöglichen, dass die Erblasser ihr Vermögen optimal, gemäß der
Bedürfnisse der Nachkommen, auf diese verteilen können.99

In den letzten Jahren ist durch das Gebot der Freizügigkeit ein internationaler
Steuerwettbewerb entstanden, der zu einem Wettlauf um die Gunst der Besteuerten
geworden ist. Immer wieder wird von steuerbedingten Abwanderungen namhafter
Unternehmen und ganzer Familiendynastien berichtet, die ihren Besitz für ihre Nach-
kommen wahren wollen (z.B. Michael Otto (Otto-Versand), Theo Müller (Müller-
Milch), Reinhold Würth (Würth-Gruppe) oder Adolf Merckle (Ratiopharm), die
ihren Wohnsitz in die Schweiz verlegten).

Auch wenn die Erbschaftsteuervermeidung hochvermögender Haushalte allgegen-
wärtig erscheint, existieren bis heute kaum empirische Befunde darüber, wie stark
die Reaktionen auf die Erhebung einer Erbschaftsteuer wirklich ausfallen.100 Dies
mag auch der Grund sein, warum es noch recht wenig theoretische Arbeiten gibt,
welche die Auswirkungen der individuellen Verhaltensänderungen untersuchen und
eine effizienzorientierte Analyse der Erbschaftsteuer in Betracht ziehen.

Somit bleibt die Einschätzung der Wirkungsweise einer Erbschaftsteuer vorerst
wohl eine subjektive Wertvorstellung, die Argumentationsraum für Gegner und Be-
fürworter lässt.

In der Zukunft wird auf diesem Gebiet allerdings noch erheblicher Forschungsbe-
darf bestehen, bei dem besonderes Augenmerk sicherlich auch auf einer Modellie-
rung kapitalistischer Hinterlassenschaften liegen sollte. Gerade diese sind durch ihren
Vermögensbestand von der Erbschaftsteuer im größten Umfang betroffen, so dass
anzunehmen ist, dass Ausweichreaktionen sehr ausgeprägt stattfinden und damit
auch in hohem Maße ökonomische Ineffizienzen resultieren.

97 Vgl. Bach (2005, S. 171).
98 Vgl. Scheffler und Wigger (2006, S. 2448).
99 Vgl. Cremer und Pestieau (2006, S. 1126).

100 Für die USA gibt es Ansätze, die das Ausmaß der Erbschaftsteuervermeidung quantifizieren,
z.B. Bakija und Slemrod (2004), doch weichen die Resultate aufgrund spezifischer Annahmen
stark voneinander ab.Vgl. Kopczuk und Slemrod (2000).
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